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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Hier macht Schule Spaß

Offi  ziell eingeweiht wurde der für 270.000 EUR sanierte 
und vergrößerte Hartplatz an der Erich Kästner Grund-
schule in Veitsbronn.

Möglich gemacht wurde diese Maßnahme durch das 
„Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur” 
(KIP-S), ein gemeinsames Förderprogramm von Bund 
und Land, welches den vier Schulverbandsgemeinden 
Obermichelbach, Puschendorf, Tuchenbach und Veits-
bronn mit 180.000 EUR einen hohen Zuschuss gewährte.

Mit dem neugestalteten Platz werden nicht nur die Bedin-
gungen für den Sportunterricht verbessert, sondern auch 
tolle Möglichkeiten zur Pausengestaltung geboten. Auch 
die anwesenden Vertreter der Fördermittelgeber freuten 
sich über die sinnvolle Verwendung der Zuschüsse.

Unterstützt von den Kindern der Ganztagsklassen dank-
te Schulleiterin Julia Wiegartz im Namen der Schulfami-
lie für die gelungene Umsetzung der Maßnahme.

Die Verantwortlichen des Schulverbands mit Schulleiterin 
Julia Wiegartz (2.v.l.) und den Ehrengästen Carsten Träger 
MdB (3.v.l.) und Hans Herold MdL (3.v.r.) sowie Architekt 
Tobias Hettl (5.v.l.)

Vom Spaß an der Bewegung profi tieren nicht nur die Kin-
der selbst, sondern hoff entlich später auch die Vereine 
im nördlichen Landkreis.

Vielleicht folgt dann auch einmal eine Einladung zur

Sportlerehrung 

die heuer endlich wieder stattfi nden konnte.

Viele Wettkämpfe und auch gemeindliche Ehrungsveran-
staltungen konnten pandemiebedingt nicht stattfi nden, 
weshalb bei der Neuaufl age der Sportlerehrung die Er-
folge aus den Jahren 2020 bis 2022 gebündelt ausge-
zeichnet wurden.

Von Aufsteigern bis hin zu Meistern verschiedenster Ebe-
nen in zahlreichen Sportarten war die große Bandbreite 
der sportlichen Vielfalt unserer Gemeinde vertreten.

Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch 
zu den erzielten Erfolgen – und Respekt für das vor allem 
in den Coronajahren ganz besonders nötige Durchhalte-
vermögen!

Erstmals nach vier Jahren erwarten wir jetzt im August 
wieder 

Besuch aus Sovicille

Aus unserer toskanischen Partnergemeinde wird eine 
größere Gruppe anreisen. Neben Erkundungen Frankens 
werden auch verschiedene Begegnungsmöglichkeiten 
auf dem Programm stehen. 

Gerne sind Sie eingeladen, sich zu beteiligen und teilzu-
nehmen. 

Nähere Details fi nden Sie in diesem Gemeindeblatt auf 
Seite 5 sowie in der Vorankündigung des Partnerschafts-
vereins.

Informationen des Bürgermeisters
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Im Nachgang zur Ehrenamtsmesse im Frühjahr konnten 
vor kurzem noch weitere

Gemeindliche Ehrenzeichen 

überreicht werden.

Rosl Deuschle und Heinrich Koschar wurden für ihr jahr-
zehntelanges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Während sich Rosl Deuschle vor allem in der Kommunal-
politik und beim Gesangverein Siegelsdorf an verantwor-
tungsvoller Stelle einbrachte, wirkt Heinrich Koschar bis 
heute vor allem beim Obst- und Gartenbauverein und als 
fachkundiger Schulungsleiter für Baumpfl ege.

Aktuelles vom KiTa-Neubau

Auf der Baustelle für den Neubau in der Friedrichstraße 
hat sich zuletzt folgendes getan:

Abtragung von Fläche und Böschung 

Einbau sogenannter Rüttelstopfsäulen

Einen angenehmen und gesunden August wünscht Ihnen 

Ihr

Marco Kistner

1. Bürgermeister

Aktuelles in Kürze:

Aktuelle Streckensperrungen der Bahn

Die Deutsche Bahn saniert die Strecke Würzburg – Nürn-
berg in zwei Bauabschnitten. Die Strecke wird für den 
Zugverkehr komplett gesperrt. Durch die Sperrung im 
zweiten Zeitraum (zwischen Neustadt a.d. Aisch und 
Fürth vom 6.8.2023 (4 Uhr) bis 12.9.2023 (4 Uhr) können 
auf der Strecke Markt Erlbach – Siegelsdorf –Fürth eben-
falls keine Züge fahren. Es wird ein umfangreicher Ersatz-
verkehr mit Bussen zwischen Würzburg Hbf und Neu-
stadt a.d. Aisch sowie zwischen Neustadt a.d. Aisch und 
Nürnberg Hbf ebenso wie zwischen Markt Erlbach und 
Fürth Hbf angeboten. 

Aus kommunaler Sicht ist wichtig, folgendes zu betonen:
Eine Abwicklung des regulären Busverkehrs UND des 
Schienenersatzverkehrs alleine in der Bahnhofstraße 
stößt nicht auf Zustimmung von Gemeinde und Landrats-
amt!

Eine Aufteilung auf Bahnhofstraße und Reitweg wäre 
aus gemeindlicher Sicht die bessere Variante gewesen.

Die Deutsche Bahn hält eine alleinige Abwicklung über 
die Bahnhofstraße jedoch für machbar.

Immerhin wurde seitens der Bahn zugesichert, die Situa-
tion zu beobachten und ggf. doch noch eine Änderung 
herbeizuführen, sollten chaotische Zustände ausbre-
chen.

Sicherung der Infrastruktur

Eine kostenintensive Baustelle wurde vor kurzem in Ret-
zelfembach in Angriff  genommen.

Dort wird aktuell die Entsorgung des Misch- und Abwas-
sers aus dem Ortsteil fi t für die Zukunft gemacht.

Die Gesamtkosten für diese Maßnahme werden sich auf 
knapp eine Million EUR belaufen.
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Stadtradeln 

Seinen Titel als örtlicher Gewinner verteidigt hat Harald 
Schenker.

Nachdem er bereits beim Stadtradeln 2022 den Spitzen-
platz als bester Veitsbronner erklommen hatte, landete 
er auch bei der diesjährigen Aufl age auf dem Podium 
ganz oben.

Erfreulich ist, dass die Gemeinde auf Grund umfangrei-
cher Investitionen in die Infrastruktur für diese Maßnah-
me hohe Zuschüsse des Freistaates erhalten wird. 

Dies bedeutet: nur Teile der Kosten dieser Maßnahme 
werden in die anstehende Neukalkulation der Abwasser-
gebühren einfl ießen müssen.

Fortgang der Arbeiten der Deutschen Glasfaser

Endlich wurden seitens der Deutschen Glasfaser die noch 
ausstehenden Arbeiten entlang der Kreisstraßen wieder 
aufgenommen.

Wenn alles nach Plan läuft, werden die Tiefbauarbeiten 
Mitte Oktober abgeschlossen, so dass Anfang November 
– endlich – mit der Aktivierung der Hausanschlüsse ge-
startet werden kann. 

Sollte es im Zuge der fi nalen Ausbauarbeiten zu Proble-
men bzw. Beschwerden kommen, ist die Bauhotline die: 
02861 – 89060940 (Montag bis Samstag 8 – 20 Uhr)

Die Meldung von Bauschäden ist möglich unter: https://
deutsche-glasfaser.de/service/bauschaden-melden

Als Folge der Glasfaserarbeiten stehen in Kürze 
noch vorübergehende, aber dennoch spürbare Be-
einträchtigungen ins Haus:

Baustelle Kreuzung Siegelsdorf 

Im Zuge des Glasfaserausbaus erfolgen im Kreu-
zungsbereich Langenzenner Str./Fürther Str./Haupt-
str./Seukendorfer Straße in Siegelsdorf im Zeitraum 
vom 23.08. bis 07.09.2023 Bauarbeiten. Dabei wer-
den die Seukendorfer Str. und Hauptstraße zeitwei-
se vollständig gesperrt. 

Eine großräumige Umleitung wird dementspre-
chend eingerichtet. Die Durchfahrt ist nur gerade-
aus zwischen Langenzenner Str. und Fürther Str. 
möglich. Weitere Baustellen in diesem Bereich erfol-
gen halbseitig.

Leider ist dies unvermeidbar, denn auch eine Ver-
schiebung ist keine Option! 

Einwöchige Ferien sind für die Durchführung dieser 
Arbeiten – die Voraussetzung für die Aktivierung 
des Glasfasernetzes sind – nicht ausreichend, so 
dass die nächsten zweiwöchigen Ferien außerhalb 
der Wintermonate erst im Frühjahr 2024 liegen wür-
den. 

Und hier würde bereits eine Kollision mit Umlei-
tungsverkehr drohen, der durch die geplanten Ar-
beiten der Stadt Fürth in der Würzburger Straße zu 
erwarten ist. Von diesen Arbeiten der Stadt Fürth, 
die von September 2023 bis Mai 2025 (!) geplant 
sind, hat die Gemeinde Veitsbronn erst jetzt im Juli 
erfahren.

www.veitsbronn.de
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Nächstes Online-Café 
am Donnerstag, 17.08.2023

Die nächste Gelegenheit zum Online-Austausch mit 1. 
Bürgermeister Marco Kistner besteht am Donnerstag, 
17.08.23, um 16.30 Uhr. Die Zugangsdaten erhalten Sie 
kurz vorher.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Format 
keine persönlichen Anliegen beantwortet werden kön-
nen. Allgemeine Anfragen, die unsere Gemeinde betref-
fen, sind aber selbstverständlich sehr willkommen. 

Bitte übermitteln Sie Ihre Kontaktdaten, idealerweise 
mit einem Stichwort zu Ihrem Anliegen, bis 14.08.2023 
per E-Mail an vorzimmer@veitsbronn.de.

Am selben Tag fi ndet auch das nächste „Bankgespräch“
statt, und zwar um 15 Uhr in der Hauptstraße.

Öff nungszeiten des Rathauses

Das Rathaus der VG Veitsbronn/Seukendorf ist grund-
sätzlich für Sie geöff net.

Bitte beachten Sie hierbei, dass das Standesamt weiter-
hin ausschließlich mit Terminvereinbarung für Sie geöff -
net hat.

Das Bürgeramt und die Kasse können zu den Öff nungs-
zeiten jederzeit ohne Termin besucht werden.

Für alle anderen Besuche im Rathaus ist es grundsätzlich 
ratsam einen Termin zu vereinbaren, damit es nicht zu 
längeren Wartezeiten kommt oder Sie den Mitarbeiter 
aufgrund anderer Termine nicht antreff en.

Öff nungszeiten der Gemeindeverwaltung:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
oder nach individueller Terminvereinbarung

Tel.: 0911/75 208-0
Fax: 0911/75 208-38

Die Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft fi n-
den Sie in der Bruckleite 7a im Gewerbegebiet Bruckleite 
(Obergeschoss). Telefonisch oder per E-Mail erreichen 
Sie unsere Ansprechpartner weiterhin über die bekann-
ten Nummern und Adressen. Auch Postalisch sind wir in 
Zukunft weiterhin über das Rathaus erreichbar.

Apotheken-Bereitschaftsdienst und 
Ärztlicher Rettungsdienst 

Die im täglichen Wechsel dienstbereite Apotheke wird 
durch Anschlag an der Linden-Apotheke in Siegelsdorf 
(und bei anderen Apotheken im Landkreis) bekanntge-
macht. Wir bitten deshalb, sich bei Bedarf an der Linden-
Apotheke zu informieren.

Rettungsdienst, Tel. 112

Für alle kritischen Fälle, die Krankenwagen und Notarzt 
erfordern und wenn schnellste Hilfe nötig ist.

Informationen über Aktivitäten der Gemeinde

Rathaus 
geschlossen!

Anlässlich der Veitsbronner Kirchweih bleibt das 
Rathaus Veitsbronn am 

Kirchweihmontag, 21. August 2023 ab 10.00 Uhr 
für den Publikumsverkehr geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und entsprechende 
Vormerkung.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117

Bei nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen, die aber ei-
ner Behandlung bedürfen, steht diese Notfallnummer 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Öff nungszeiten:
Mo, Di, Do: 18.00 –21.00 Uhr
Mi, Fr: 17.00–21.00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 08.00–21.00 Uhr

Ärztlicher Akut-Dienst für Privatpatienten und 
Selbstzahler – PrivAD

Tel.: 01805/304 505, www.privad.de

Geburtstage im Monat August 2023

Auf Grund der geltenden Datenschutzbestimmungen 
(DSGVO) dürfen Kommunen personenbezogene Daten 
im Zusammenhang mit Geburten, Eheschließungen, Ster-
befällen und Geburtstage nur dann veröff entlichen, 
wenn die Sorgeberechtigten (bei Geburten), die Betrof-
fenen (bei Eheschließungen/Geburtstagen) bzw. die An-
gehörigen (nach einem Sterbefall) eine datenschutz-
rechtliche Erklärung bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Veitsbronn abgeben. 

Wir bitten daher um Verständnis, dass sämtliche Ge-
burten, Eheschließungen, Geburtstage und Sterbefäl-
le ohne vorliegende Datenschutzerklärung nicht mehr 
veröff entlicht werden können.

Allen Jubilaren im Monat August wünscht die Gemeinde 
Veitsbronn in jedem Fall alles erdenklich Gute und viel 
Gesundheit! 

Sollten Sie zu Ihrem nächsten runden Geburtstag (ab 
dem 75. Geburtstag) bzw. zu einem Ehejubiläum (ab 
der Goldenen Hochzeit) einen Besuch wünschen, wür-
den wir uns freuen, wenn Sie unserem Bürgeramt eine 
Telefonnummer mitteilen, damit ein Besuch verein-
bart werden kann.

Sterbefälle

14.07.2023 Susanne Sieber

Vorbereitung auf die Reisezeit

Denken Sie daran sich rechtzeitig ein neues Ausweisdo-
kument ausstellen zu lassen. Die Ausstellung eines neu-
en Reisepasses benötigt zurzeit 3–6 Wochen und beim 
Personalausweise etwa 2–3 Wochen. 

Eine Ausstellung ist derzeit während den Öff nungszeiten 
ohne Termin möglich.

Zur Beantragung bringen Sie bitte folgende 
Unterlagen mit: 

– aktuelles biometrisches Lichtbild (nicht älter als 
1 Jahr)

– bisheriges amtliches Ausweisdokument (Reisepass, 
Personalausweis oder Kinderreisepass)

– bei Erstausstellung benötigen wir zusätzlich noch wei-
tere folgende Unterlagen: Personenstandsurkunden 
(Geburts- oder Eheurkunde), Staatsangehörigkeits-
urkunden

– für Antragsteller ab 24 Jahren kostet der Personal-
ausweis 37,00 €, der Reisepass 60,00 € und für Antrag-
steller unter 24 Jahren 22,80 € (Personalausweis) 
bzw. 37,50 € (Reisepass)

Die Gültigkeit der Ausweise bleibt unverändert bei 
10 Jahren für Antragsteller ab 24 Jahren und 6 Jahren für 
Antragsteller unter 24 Jahren. Bei Kindern unter 16 Jah-
ren ist das Einverständnis von beiden Elternteilen erfor-
derlich. Formulare hierzu fi nden Sie online unter http://
vg-veitsbronn-seukendorf.de/verwaltung-formulare/

KINDERREISEPASS

Wird für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 
ausgestellt. Der Kinderreisepass ist 1 Jahr gültig und kann 
– solange er noch gültig ist – um ein weiteres Jahr verlän-
gert werden, bis das Kind 12 Jahre alt ist. Das Kind muss 
sein Dokument ab dem 10. Lebensjahr selbst unterschrei-
ben. Hierfür müssen beide sorgeberechtigten Elternteile 
den Antrag gemeinsam stellen (Bevollmächtigung eines 
Elternteils ist möglich). Mitzubringen ist ein aktuelles bio-
metrisches Lichtbild und – soweit vorhanden – ein bereits 
früher ausgestellter Kinderreisepass. 

Bitte überprüfen Sie vor Ihrer nächsten Reise ins Ausland 
immer, ob ein Fremder Ihr Kind auf dem Lichtbild in dem 
noch gültigen Kinderreisepass erkennt. Sofern das nicht 
der Fall ist, lassen Sie auch hier den Pass mit einem aktuel-
len biometrischen Lichtbild aktualisieren. 

Es entstehen jeweils Kosten in Höhe von 6,00 €, für eine 
Neuausstellung in Höhe von 13,00 €. Kinderreisepässe 
werden direkt im Bürgeramt ausgestellt und können so-
fort mitgenommen werden.

Allgemeine Informationen zu Ausweisen 
und Pässen

Sollten Sie dennoch Fragen haben, steht Ihnen das Bür-
geramt, Tel: 75 208-601 gerne zur Verfügung.

Über generelle Einreisebestimmungen für Erwachsene 
und/oder Kinder der einzelnen Länder informieren Sie 
sich bitte bei den Auslandsvertretungen oder auf 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit.www.veitsbronn.de
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Baustelle Kreuzung Siegelsdorf

Im Zuge des Glasfaserausbaus erfolgen im Kreuzungsbe-
reich Langenzenner Str./Fürther Str./Hauptstr./Seuken-
dorfer Straße in Siegelsdorf im Zeitraum vom 23.08. bis 
07.09.2023 Bauarbeiten. Dabei werden die Seukendorfer 
Str. und Hauptstraße zeitweise vollständig gesperrt. Eine 
großräumige Umleitung wird dementsprechend einge-
richtet. Die Durchfahrt ist nur geradeaus zwischen Lan-
genzenner Str. und Fürther Str. möglich. Weitere Baustel-
len in diesem Bereich erfolgen halbseitig.

Landkreis Fürth sucht nachhaltige Ideen: 
Preis ausgelobt

Der Landkreis Fürth lobt einen Nachhaltigkeitspreis aus, 
um Projekte und Aktionen zu fördern, die sich für eine 
bessere Zukunft einsetzen. Bewerben können sich alle, 
die im Landkreis Fürth leben oder arbeiten.

Wer im Landkreis Fürth etwas für die nachhaltige Ent-
wicklung tut, kann sich jetzt für den Nachhaltigkeitspreis 
bewerben. Der Landkreis Fürth möchte damit das Enga-
gement von Privatpersonen, Schulen, Vereinen, Unter-
nehmen und Kommunen würdigen, die sich für Themen 
wie Klima und Umweltschutz, Inklusion oder nachhalti-
gem Konsum stark machen.

Redaktionsschluss
für die Septemberausgabe 2023

des Gemeindeblattes ist der 14. August 2023.

Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen zeigen, wie 
ihre Projekte oder Aktionen zu den Zielen der Agenda 
2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen beitragen. Die 
Projekte oder Aktionen müssen in den letzten drei Jah-
ren im Landkreis Fürth durchgeführt worden sein oder 
noch laufen. Sie müssen außerdem die gesetzlichen Min-
destanforderungen übertreff en.

Mit 3000 Euro dotiert

Der Nachhaltigkeitspreis ist mit insgesamt 3000 Euro 
dotiert. Der erste Preis erhält 1500 Euro, drei weitere 
Preise je 500 Euro. Die Bewerbung erfolgt online über 
ein kurzes Formular, das auch die Möglichkeit bietet, Vi-
deos und Fotos zum Projekt hochzuladen. Der Link zum 
Formular: https://xima.landkreis-fuerth.de/frontend-ser-
ver/form/provide/2961/ Die Bewerbungsfrist endet am 
10.Oktober 2023. Der Landkreis Fürth hat im Oktober 
2022 eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie verabschie-
det und arbeitet an ihrer Umsetzung. Der Nachhaltig-
keitspreis ist eine Maßnahme, um das Thema in die Öf-
fentlichkeit zu bringen und gute Ideen zu verbreiten. Der 
Landkreis Fürth möchte damit zeigen, dass eine nachhal-
tige Entwicklung nur gemeinsam gelingen kann. Unter-
stützt wird der Preis von der Sparkasse Fürth und dem 
„Hauptstadtpreis des Fairen Handels“. 

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen 
gibt es unter: www.nachhaltiger-landkreis-fuerth.de, 
Kontakt: nachhaltig@lra-fue.bayern.de

Ab dem 12. September 2023 sind die Türen der Schulen wieder geöff -
net. Damit auch alle auf ihrem Schulweg sicher zur Schule kommen, gibt 
es unsere ehrenamtlichen engagierten Eltern und Großeltern, die sich 
als Schulweghelfer für die Schwächsten im Straßenverkehr einbringen.

Doch das Ehrenamt als Schulweghelfer wird leider häufi g nur auf Zeit 
ausgeführt, so dass vielerorts nicht die notwendige Anzahl von Schul-
weghelfer vorhanden ist. Somit ist „Nachwuchs“ bei uns immer willkom-
men.

Bei Interesse können Sie sich gerne beim Schulverband Veitsbronn per 
E-Mail unter schulverband@veitsbronn.de   melden.

Ein großes Dankeschön auch an alle schon aktiven Schulweghelfer/in-
nen, die wir aus datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht aufl isten 
können. Seien Sie aber gewiss: Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre 
kontinuierliche, selbstlose Arbeit! Sie handeln da, wo andere zuschauen!
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Strecken- und Zeitplan 
Veitsbronner Kärwaumzug 20.08.2023

13.00 Uhr  Aufstellung zum Umzug an der Grund-
schule Veitsbronn (rot)

 Bitte von Retzelfembach Richtung Veits-
bronn anfahren!

14.00 Uhr Beginn des Umzuges (blau)

ca. 16.00 Uhr  Ende des Umzuges, Parkmöglichkeit 
Kreppendorfer Str. (grün)

17.30 Uhr  Betzentanz der Kärwaburschen und -ma-
dli am Festplatz

Linie 126: Ausfall der Haltestelle 
„Am Dorfplatz” auf Grund der 
Veitsbronner Kirchweih

Anlässlich der Veitsbronner Kirchweih erfolgt wie jedes 
Jahr eine Straßensperrung der Nürnberger Straße, wes-
halb die Buslinie 126 die Haltestelle „Am Dorfplatz“ im 
Zeitraum

vom Montag, 14. August 2023

bis  Dienstag, 22. August 2023

nicht bedienen kann. Die Buslinie 126 fährt direkt die 
Haltestelle „Bernbach/Raabstraße“ an. 

Bekanntmachung

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) u. Bayer. 
Wassergesetzes (BayWG); Antrag der Gemeinde Veits-
bronn auf Erlass einer wasserrechtlichen Genehmi-
gung für die Einleitung von Niederschlagswasser aus 
dem Baugebiet „Raindorf-Ost“ in die Zenn über die 
Einleitstelle A4 auf der Flur-Nr. 2300/0 der Gmkg. Hor-
bach; Landkreis Fürth. Anhörung gem. Art. 69 Satz 2 
BayWG i. V. m. Art. 73 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz (BayVwVfG)

1.  Die Entwässerung des Baugebietes „Raindorf-Ost“ 
erfolgt im Trennsystem. Das in diesem Einzugsgebiet 
anfallende Schmutzwasser wird in Schmutzwasserka-
nälen gesammelt und gelangt über das Regenüber-
laufbecken RÜB 3 sowie eine Druckleitung in den an 
die Kläranlage Veitsbronn angeschlossenen Misch-

wasserkanal. Das im Baugebiet „Raindorf-Ost“ anfal-
lende Oberfl ächenwasser/Niederschlagswasser wird 
über Mulden entlang der Grundstücke und Anlieger-
straßen gesammelt. Die Regenwassermulden laufen 
am nordöstlichen Rand des Wohngebietes zusam-
men und werden über eine Verrohrung unter der FÜ 
17 hindurchgeführt. Von dort wird das gesammelte 
Niederschlagswasser über einen Graben in die Zenn 
eingeleitet. Neben dem Baugebiet „Raindorf-Ost“ 
wird auch ein 4,36 ha großes Außengebiet südlich des 
Baugebietes über die Einleitstelle abgeleitet, indem 
das Niederschlagswasser über einen Graben der Ver-
rohrung unter der FÜ 17 zugeführt wird. 

  Die beschriebene Entwässerung des Baugebietes 
wurde mit Bescheid vom 26.08.1999 und 20.12.2019 
wasserrechtlich genehmigt, jedoch bis zum 
31.12.2022 befristet. Die beschriebene Entwässe-
rung des Baugebietes soll weiterhin beibehalten und 
entsprechend der vorliegenden Genehmigungspla-
nung im Rahmen des aktuellen Verfahrens wasser-
rechtlich genehmigt werden.

2.  Das Einleiten von Abwasser in die Zenn (Gewässer II. 
Ordnung) stellt eine Gewässerbenutzung nach § 9 
Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar und 
bedarf der Durchführung eines wasserrechtlichen Er-
laubnisverfahrens gemäß §§ 10, 15 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG).

  Bei der im öff entlichen Interesse liegenden Einlei-
tung ist eine gehobene Erlaubnis zu erteilen (§ 15 
WHG).

3.  Das Vorhaben wird hiermit gemäß Art. 69 Satz 2 Bay-
WG i. V. m. Art. 73 Abs. 3 und 5 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) bekanntge-
macht.

  Die Planunterlagen für dieses Vorhaben liegen ab 
dem 02.08.2023 einen Monat lang bis einschließlich 
04.09.2023 im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft 
Veitsbronn, Bruckleite 7a, 90587 Veitsbronn während 
der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme aus 
(Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwV-
fG).

4.  Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist gegen das Vorhaben Ein-
wendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei im 
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn, 
Bruckleite 7a, 90587 Veitsbronn oder beim Landrat-
samt Fürth, Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Zimmer 
1.51 erheben (Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 4 
Satz 1 BayVwVfG).

5.  Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung 
nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechts-
behelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung ge-
gen die Entscheidung nach Art. 74 BayVwVfG einzule-
gen, können innerhalb der Frist nach Ziff er 3 Stel-
lungnahmen zu den Planunterlagen abgeben (Art. 69 
Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG).

  Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form ver-
vielfältigter gleichlautender Texte eingereicht wur-
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den, ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und An-
schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für 
das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ih-
nen als Bevollmächtigter bestellt ist. Vertreter kann 
nur eine natürliche Person sein. Diese Angaben müs-
sen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten sein (vgl. Art. 17 BayVwV-
fG).

  Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 69 Satz 2 Bay-
WG, Art. 73 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BayVwVfG).

6.  Der Erörterungstermin hierzu fi ndet am Dienstag, 
den 10.10.2023 um 09.00 Uhr im Landratsamt Fürth, 
Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf, Zimmer 2.41 statt.

  Der Erörterungstermin ist hiermit ortsüblich be-
kanntgemacht (Art. 69 Satz 2 BayWG, Art.73 Abs. 6 
Satz 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 27 Abs. 2 GO). Etwaige 
gegen das Vorhaben vorgetragene Einwendungen 
können während des o. g. Termins erörtert werden. 
Grundsätzlich sind die rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen und die Stellungnahmen der Behörden in ei-
nem Erörterungstermin zu behandeln. Der Erörte-
rungstermin ist nicht öff entlich (Art. 68 Abs. 1 S. 1 
BayVwVfG i. V. m. Art. 73 Abs. 6 S. 6 BayVwVfG).

7.  Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungster-
min kann auch ohne ihn verhandelt werden.

8.   Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, durch Er-
hebung von Einwendungen und durch Teilnahme am 
Erörterungstermin entstehende Aufwendungen wer-
den nicht erstattet.

9.  Die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen kann durch öff entliche Bekanntmachung er-
setzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen 
oder Zustellungen vorzunehmen sind.

10.  Der Inhalt dieser Bekanntmachung kann zusammen 
mit den für das Vorhaben maßgeblichen Planunterla-
gen innerhalb der Monatsfrist nach Ziff er 3 auch im 
Internet unter www.beispiel-gemeinde.de eingese-
hen werden.

Veitsbronn, den 31.07.2023 
Marco Kistner
1. Bürgermeister

Fälligkeit von Grundsteuer, Gewerbe-
steuer, Wasser- und Kanalgebühren

Am 15.08.2023 werden folgende Abgaben zur Zahlung 
fällig:

 Grundsteuer 3. Rate 2023

 Gewerbesteuer-Vorauszahlung 3. Rate 2023

 Kanalgebühren 3. Rate 2023

 Wassergebühren 3. Rate 2023

Bargeldlose Zahlungen können auf folgendes Konto der 
Gemeinde Veitsbronn bei der Sparkasse Fürth erfolgen:

IBAN: DE56 7625 0000 0000 2350 36

BIC: BYLADEM1SFU

Bei Überweisungen bitte in jedem Fall die Finanzadresse 
(FAD) angeben, damit die Zahlung richtig zugeordnet 
werden kann. Wurde ein Sepa-Lastschriftmandat erteilt, 
werden die fälligen Beträge durch die Gemeindekasse 
abgebucht. Falls der Fälligkeitstag auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag fällt, wird am darauff olgenden 
Banktag abgebucht.

Wir bitten um Einhaltung der Zahlungstermine. Die Ge-
meindekasse verschickt keine Zahlungserinnerungen. 
Bei Nichteinhaltung wird der geschuldete Betrag zuzüg-
lich der entstehenden Mahngebühren und der gesetzli-
chen Säumniszuschläge erhoben. Bei weiterem Verzug 
muß mit Zwangsbeitreibung gerechnet werden.

Hinweis für die Grundsteuer:

Beim Übergang eines Steuerobjektes auf einen neuen Ei-
gentümer bleibt der bisherige Eigentümer so lange steu-
erpfl ichtig, bis das Finanzamt das Objekt auf den neuen 
Eigentümer umgeschrieben hat. Eventuelle Vereinbarun-
gen in Kaufverträgen ändern nichts an der Steuerpfl icht 
gegenüber der Gemeinde und können von der Steuerver-
waltung nicht berücksichtigt werden.

Hinweis für Wasser- u. Kanalgebühren:

Werden Neubauten erstmalig bezogen, bitten wir um 
eine entsprechende Mitteilung an die Gebührenstelle. 
Ebenso bitten wir, uns Hausverkäufe rechtzeitig schrift-
lich mitzuteilen.

Hinweis für die Beantragung einer Gartenwasseruhr:

Bitte beachten Sie, dass der Antrag vom beauftragen In-
stallateur abgestempelt und unterschrieben werden 
muss!

Bedeutung der fahrradbezogenen 
Verkehrszeichen

Anlässlich der Anbringung von Fahrradschutzstreifen 
durch das Landratsamt Fürth im Gemeindegebiet Veits-
bronn, informieren wir hier über die wichtigsten Rege-
lungen zu den einzelnen fahrradbezogenen Verkehrszei-
chen:

Fahrradschutzstreifen

  Unter einem Fahrradschutzstreifen ist ein Be-
reich der Fahrbahn zu verstehen, der durch ge-
strichelte Linien abgetrennt und durch Fahrrad-
piktogramme gekennzeichnet ist. 
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  Er steht vorrangig dem Radverkehr zur Verfü-
gung, aber es besteht keine Benutzungspfl icht. 
Kraftfahrzeuge dürfen zum Umfahren eines 
Hindernisses Schutzstreifen überfahren. Beim 
Überholen eines Fahrradfahrers muss ein Sei-
tenabstand von mindestens 1,50 m eingehalten 
werden.

Radweg 

Der Radweg muss von Radfah-
rern benutzt werden. (Benut-
zungspfl ichtig) 

Andere Verkehrsteilnehmer dür-
fen ihn nicht benutzen, es sei 
denn, ein Zusatzschild erlaubt es 
ihnen.

Gemeinsamer Geh- und Radweg 

Fußgänger und Radfahrer müs-
sen den Weg gemeinsam nutzen. 
(Benutzungspfl ichtig) Hier gilt es, 
besondere Rücksicht auf Fußgän-
ger zu nehmen.

Getrennter Geh- und Radweg 

Das Schild weist darauf hin, wel-
che Wegseite von welchem Ver-
kehrsteilnehmer genutzt werden 
muss, da es zwei durch eine Linie 
getrennte Wege gibt.

Fahrradfahrer müssen den für sie 
bestimmten Weg benutzen. Sie 
dürfen weder auf dem Fußgän-
gerweg noch auf der Fahrbahn 
fahren.

Gehweg – Radfahrer frei

Die Kombination aus dem Ver-
kehrsschild „Gehweg“ und dem 
Zusatzschild „Radfahrer frei“ gibt 
die Möglichkeit als Fahrradfahrer 
den Gehweg mit zu benutzen. 

Radfahrer können sich aussu-
chen, ob sie mit dem Fahrrad die 
Fahrbahn oder den Gehweg be-
nutzen.

Radfahrer dürfen bei dieser Be-
schilderung nur Schrittgeschwin-
digkeit fahren. Fußgänger dürfen 
weder behindert noch gefährdet 
werden.

Informationen aus dem Gemeinderat 

24. Sitzung des Grundstücks-, Bau- und Vergabeaus-
schusses am 27.4.2023

TOP 01 Mitteilungen 

Die seitlichen Fahrmarkierungen in Kagenhof wurden 
von Orts auswärts kommend bis zum „ODE“ (Erschlie-
ßungsbereich) aufgebracht. Die Markierung legt dort 
kein Halteverbot fest.

TOP 02 Baugesuche

TOP 02 A  Fembachstraße 1 – 
Ersatzneubau EFH

In der Fembachstraße 1 wird ein Antrag gestellt auf Bau-
genehmigung für ein Einfamilienhaus nach §34 BauGB. 

Die drei erforderlichen Stellplätze sind nachgewiesen. 

Es wird eine Abweichung für den Mindeststauraum vor 
der Garage beantragt. Dieser beträgt unter einem Meter. 
Es wird eine Befreiung von §2, Abs. 2 der Stellplatzbe-
darfsatzung, beantragt.

Stellplatzbedarfsatzung: 

§2, Abs 2.) 

Die Stellplätze müssen jeweils direkt angefahren werden 
können. Dies gilt nicht bei notwendigen drei oder mehr 
Stellplätzen. In diesem Fall darf ein Stellplatz „hinterlie-
gend“ angeordnet werden. Jedoch muss zwischen dem vor-
derliegenden Stellplatz und der öff entlichen Verkehrsfl ä-
che ein Mindeststauraum von 3 m Länge vorhanden sein. 
Abweichungen können gestattet werden, wenn wegen der 
Sicht auf die öff entliche Verkehrsfl äche keine Bedenken 
bestehen. 

Hier handelt es sich jedoch nicht um einen vorderliegen-
den Stellplatz, sondern um eine Garage. Richtig wäre 
eine Abweichung von der GaStellV §2 Abs. (1)  „Zu- und 
Abfahrten“ zu beantragen:

GaStellV § 2

„Zu- und Abfahrten“

(1) Zwischen Garagen und öff entlichen Verkehrsfl ächen 
müssen Zu- und Abfahrten von mindestens 3 m Länge vor-
handen sein. Abweichungen können gestattet werden, 
wenn wegen der Sicht auf die öff entliche Verkehrsfl äche 
keine Bedenken bestehen.
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Da der Fußweg zur Garage einen Abstand von 1,95 m und 
die Fahrbahn einen Abstand von 3,31 m aufweist, beste-
hen aus Sicht der Gemeinde keine Bedenken, eine Abwei-
chung zu genehmigen. 

Beschluss 1 (1:7):

Dem Bauherren soll vorgegeben werden, dass an der Ga-
rage ein Automatiktor eingebaut werden muss. 

Beschluss 2 (8:0):

Für das Bauvorhaben in der Fembachstraße 1 auf Fl.Nr. 
626/7 Gemarkung Tuchenbach wird das gemeindliche 
Einvernehmen nach §34 BauGB erteilt. 

Eine Abweichung von der GaStellV (ersatzweise auch der 
Stellplatzbedarfsatzung der Gemeinde) bezüglich Unter-
schreitung der Mindeststauraumlänge vor der Garage 
wird für die konkreten Planungen erteilt. 

TOP 02 B  Uhlandstraße 11 – Nutzungs-
änderung – Praxisräume im Keller

Es wird für die Uhlandstraße 11 ein Antrag auf Nutzungs-
änderung gestellt für die Umnutzung eines Kellerraumes 
in einen Praxisraum für eine Hebammenpraxis. 

Der Kellerraum war bisher als Keller genehmigt. 

Laut Antragstellerin soll die Praxis in Nebentätigkeit be-
trieben werden. Es werden pro Tag maximal 3 Patientin-
nen erwartet. Es werden jeweils Einzeltermine stattfi n-
den. 

Das Wohnhaus war 2007 mit zwei Stellplätzen geneh-
migt worden. Durch die Praxis entsteht eine neue Nut-
zungseinheit „Praxis“ mit 21,92 qm. Der Stellplatzbedarf 
für gewerbliche Teile von Gebäuden wird laut Stellplatz-
bedarfsatzung in der GaStellV geregelt. Laut Anlage 1 
wären für Praxisräume 1 Stellplatz je 30 qm Nutzfl äche 
notwendig, mindestens jedoch 3. 

Aus Sicht der Verwaltung wäre eine Reduzierung dieser 
Vorgabe möglich. Die Verwaltung empfi ehlt, maximal die 
Errichtung eines weiteren Stellplatzes gegenüber der ur-
sprünglichen Baugenehmigung zu fordern. 

Eine Überprüfung ergab: Es werden bereits jetzt drei 
Stellplätze nachgewiesen, einer ist hinterliegend. 

Beschluss (8:0):

Das gemeindliche Einvernehmen nach §34 BauGB wird 
erteilt. 

TOP 02 C  Am Schelmengraben 20 – 
Antrag auf Befreiung von der 
Einfriedungsverordnung

Der Bauherr beantragt für sein Grundstück am Schel-
mengraben 20 zum umgestalteten Wasserspielplatz hin 
eine Befreiung von der Einfriedungsverordnung bezüg-
lich Einfriedungshöhe.

Beschluss (3:5):

Dem Antrag auf isolierte Befreiung von der Einfriedungs-
verordnung bezüglich Einfriedungshöhe für die Fl.Nr. 
350/11 Gemarkung Veitsbronn / Am Schelmengraben 20 
wird stattgegeben.

Hinweis: der Antrag ist damit abgelehnt

TOP 02 D  Dorfstraße 14 – Neubau eines 
Pferdestalles für 10 Pferde 

Der Bauherr beantragt für die Flurnummer 2021 Gemar-
kung Horbach eine Baugenehmigung für den Neubau ei-
nes Pferdestalles für 10 Pferde als Paddockstall. 

Es sind 3 Stellplätze nachgewiesen. Der Schlüssel ist da-
bei nicht angegeben. In der Garagen- und Stellplatzver-
ordnung ist für Pferdeställe kein Stellplatzschlüssel an-
gegeben. Die Verwaltung empfi ehlt, auf die Prüfung des 
Stellplatzschlüssels durch das LRA im Rahmen des Ver-
fahrens hinzuweisen. 

Beschluss (8:0):

Das gemeindliche Einvernehmen nach §34 BauGB wird 
erteilt. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze sollen 
vom Landratsamt im Verfahren geprüft werden. Die ge-
meindliche Stellplatzsatzung gibt für Nichtwohngebäu-
de keine Vorgaben, sondern verweist auf die GaStellV, in 
der für Pferdeställe keine Richtwerte stehen. 

TOP 02 E  Baugesuche – Heinrich-Böll-Str. 
39 – Befreiung Einfriedungshöhe

Die Bauherren beantragen eine Befreiung von der Ein-
friedungsverordnung bezüglich Einfriedungshöhe für die 
Fl.Nr. 339 Gemarkung Veitsbronn.  

Der Bebauungsplan Nr. 26 „Sonnenhof“ regelt für das 
Grundstück in Punkt A12: „Zäune dürfen eine Gesamthö-
he von 1,20 m einschließlich Sockel aufweisen. Sockel 
sind bis max. 0,3 m Höhe zulässig. Mauern sind unzuläs-
sig.“
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Demzufolge wird eine Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes bezüglich Einfriedungshöhe benö-
tigt. 

Die Nachbarn haben eine mündliche Zustimmung gege-
ben, die schriftlich nachgereicht werden könnte. 

Beschluss (5:3):

Für die Fl.Nr. 339 Gemarkung Veitsbronn, Heinrich-Böll-
Str. 39 wird eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 26 „Sonnenhof“ bezüglich Einfrie-
dungshöhe für die dargestellte beantragte Einfriedung 
in Höhe von 1,80 m erteilt, sofern ein schriftliches Einver-
ständnis der Nachbarn vorgelegt wird. 

TOP 02 F  Baugesuche – Fliederweg 12 
– Bauvoranfrage 5 Reihenhäuser

In der Sitzung vom 07.04.2022 wurde eine Bauvoranfra-
ge für den Neubau von 5 Reihenhäusern im Fliederweg 
12 behandelt. Es wurde beschlossen, dass eine erneute 
Behandlung des Antrages nach einer Behandlung durch 
das Landratsamt stattfi nden soll. Die Rückmeldung des 
Landratsamtes mit u.a. Stellungnahmen der Bahn liegt 
vor. Eine Genehmigung wird nicht in Aussicht gestellt. 

Beschluss (8:0):

Die Stellungnahme des Landratsamtes wird zur Kenntnis 
genommen. Eine Erteilung eines Einverständnisses durch 
die Gemeinde hat sich dadurch erübrigt. 

TOP 03  Bauleitplanung Gemeinde Seu-
kendorf – Bebauungsplan Nr. 25 
– Stellungnahme

Die Gemeinde Seukendorf hat mitgeteilt, dass am Hein-
richsberg ein Bebauungsplan für eine Freifl ächen-Photo-
voltaik-Anlage erstellt wird. Mit Beschluss vom 27.3.2023 
hat der Gemeinderat Seukendorf den Entwurf gebilligt 
und beschlossen, die öff entliche Auslegung und die Be-
teiligung der Träger öff entlicher Belange durchzuführen. 

Auf der Homepage der Gemeinde Seukendorf sind die 
Unterlagen eingestellt:
https://vg-veitsbronn-seukendorf.de/seukendorf-bauen/

Die Anlage hat ca. 270 m Abstand zu dem nächstgelege-
nen Bauwerk auf Veitsbronner Gebiet, einem landwirt-
schaftlichen Anwesen. Wegen der Ausrichtung der Mo-
dule in die entgegengesetzte Richtung ist die Gefahr ei-
ner Blendung nicht gegeben. Die Anlage befi ndet sich 
zwar in Nähe eines Waldstückes, das als Landschaft-
schutzgebiet ausgewiesen ist. Durch die Durchlässigkeit 

der Zäune für Kleinlebewesen ist hier jedoch nicht von ei-
ner Beeinträchtigung auszugehen. 

Nachdem aus Sicht der Verwaltung städtebauliche Be-
lange der Gemeinde Veitsbronn nicht berührt werden, 
kann der vorliegenden Planung der Gemeinde Seuken-
dorf zugestimmt werden. 

Beschluss (8:0):

Nachdem Städtebauliche Belange der Gemeinde Veits-
bronn nicht berührt werden, werden gegen die Planun-
gen der Gemeinde Seukendorf im Bebauungsplan Nr. 25 
„Solarpark Seukendorf Nordwest“ keine Einwände erho-
ben. 

TOP 04  Bauleitplanung Gemeinde Tu-
chenbach – Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes/Land-
schaftsplanes

Die Gemeinde Tuchenbach hat mitgeteilt, dass der seit 
20 Jahren gültige Flächennutzungsplan überarbeitet 
werden soll. Der Gemeinderat Tuchenbach hat in der Sit-
zung am 13.02.2023 den Entwurf gebilligt und beschlos-
sen, die öff entliche Auslegung sowie die Beteiligung der 
Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Der Entwurf des Flächennutzungsplans kann unter fol-
gendem Link abgerufen werden:

https://vg-obermichelbach-tuchenbach.de/gemeinde-
tuchenbach/unsere-gemeinde/bebauungsplaene-tu-
chenbach/

Nachdem städtebauliche Belange der Gemeinde Veits-
bronn nicht berührt werden, kann der vorliegenden Bau-
leitplanung der Gemeinde Tuchenbach zugestimmt wer-
den. 

Beschluss (8:0):

Seitens der Gemeinde Veitsbronn besteht mit der Über-
arbeitung des Flächennutzungsplanes samt Landschafts-
planes Einverständnis, nachdem städtebauliche Belange 
der Gemeinde Veitsbronn nicht berührt werden. 

TOP 05  Verkehrsrechtl. Anordnung: 
Raindorfer Hauptstr. (Stichstr.)/
Steinleitenweg

An der Bahnverkehrsschau vom 07.07.2021 wurde ver-
einbart, dass die Beschilderung in der Raindorfer Haupt-
str. (Stichstr.) und im Steinleitenweg geändert werden 
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muss, damit die Sicherung des Bahnübergangs mit Pfeif-
signalen eingestellt werden kann.

Demnach wurden folgende Veränderungen vereinbart:

Raindorfer Hauptstr. (Stichstr.):

Die Verkehrszeichen VZ 151 (Bahnübergang) und VZ 162-
10 (Einstreifi ge Bake) in der Raindorfer Hauptstraße 
(Stichstr.) müssen abgebaut werden. An gleicher Stelle 
wird hierfür das VZ 239 (Gehweg) aufgestellt. Das VZ 357 
(Sackgasse) im Einmündungsbereich der Kreisstraße 
wurde bereits als Piktogramm auf die Straße angebracht.

Steinleitenweg:

Das VZ 267 (Verbot der Einfahrt) muss abgebaut werden 
und ist mit dem VZ 239 (Gehweg) zu ersetzen.

Die momentane Sperrung des Bahnübergangs mit Ab-
sperrschranken und Findlingen bleibt so lange erhalten, 
bis eine Umlaufsperre angebracht wurde. 

Die Frage der Kostentragung für die Umlaufsperre ist 
noch fi nal zu klären. 

Beschluss (8:0):

Die Verkehrszeichen 267, 151 und 162-10 werden abge-
baut und die VZ 239 angebracht. 

Bekanntgabe nicht-öff entlich gefasster Beschlüsse

Vergabe – RÜB 2 – Baumeisterarbeiten

Der Grundstücks-, Bau und Vergabeausschuss beschließt 
die Baumeisterarbeiten für das RÜB 2 in Retzelfembach 
an die Firma Ochs Rohrleitungsbau GmbH in 90431 Nürn-
berg für die Ausführung in Fertigteilen zu vergeben.

Vergabe – RÜB 2 – Maschinentechnik

Der Grundstücks-, Bau und Vergabeausschuss beschließt 
die Maschinentechnik für das RÜB 2 in Retzelfembach an 
die Firma Wilo Emu Anlagenbau GmbH in 91154 Roth zu 
vergeben.

Informationen aus dem Gemeinderat

32. Sitzung des Gemeinderates am 23.3.2023

TOP 01 A  Mitteilungen – Zenngrundallianz 
– ILE-Jahresbericht 2022

Von Seiten der Umsetzungsbegleitung der Zenngrundal-
lianz wurde bereits der Jahresbericht für 2022 erstellt. 

TOP 01 B  Mitteilungen – Zusammenarbeit 
mit der Energieagentur 
Oberfranken

Der Allianzrat der Zenngrundallianz hat in seiner Sitzung 
vom 31.01.2023 die Kündigung der Mitgliedschaft bei 
der Energieagentur Oberfranken e. V. beschlossen. Aus 
Sicht des Allianzrats stand die erbrachte Leistung in kei-
nem Verhältnis zur zugesagten telefonischen bzw. vor-
Ort Energieberatung für Privathaushalte der Zenngrund-
allianz. Zudem hatte die Energieagentur Oberfranken zu-
sätzlich noch eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 
2.600,00 EUR auf 4.500,00 EUR per anno angekündigt, 
sowie ein Entgelt für die Beratungsleistungen in Höhe 
von 20.000,00 EUR per anno. 

Dies erschien angesichts der tatsächlich erbrachten Leis-
tungen sowie der zahlreichen sonstig bestehenden Ener-
gieberatungsangebote (Verbraucherzentralen, Land-
kreis etc.) nicht mehr verhältnismäßig. Grundsätzlich 
aber soll weiter eine Energieberatung im Bereich der 
Zenngrundallianz erbracht werden. Hierzu steht die Alli-
anz u.a. mit der Klimaschutzstelle am Landratsamt in 
Kontakt.

TOP 01 C  Mitteilungen – Regionalbudget 
– Verlängerung

Das Regionalbudget geht auch nach der diesjährigen För-
derrunde weiter. Aktuell ist noch nichts zu den Förderbe-
dingungen bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass die bisherigen Bedingungen nach der Evaluierung 
der Förderrunden 2020–2022 noch überarbeitet werden. 

TOP 01 D  Mitteilungen – Bauantrag 
Hausener Weg

Im Bauausschuss am 19.1.2023 wurde unter TOP 02 A das 
Baugesuch zum Hausener Weg 15 u. 17 – Nutzungsände-
rung der bestehenden Verzinkerei zu einer Recyclingan-
lage behandelt. Das Einvernehmen wurde mit 2:6 ver-
wehrt, verschiedene Hinweise sollten jedoch an das 
Landratsamt gegeben werden.

Der Redaktionsschluss für die Septemberausgabe 2023
des Gemeindeblattes ist der 14. August 2023.

Um Beachtung und Vormerkung wird gebeten!!!
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Im Zuge der Weiterleitung des Antrags an das Landrat-
samt wurden noch Zweifel an einer ordnungsgemäßen 
Entwässerung deutlich. Bei vorheriger Kenntnis dieser 
Tatsache hätte der Beschlussvorschlag der Verwaltung 
auf „Ablehnung“ gelautet. Die Ergänzung um diesen 
Kenntnisstand wurde im Wege der laufenden Verwal-
tung vorgenommen.

TOP 01 E  Mitteilungen – Planungsauftrag 
3. Gleis Siegelsdorf

Aus der Sitzung vom 16.03.2023 des Umwelt- und Ver-
kehrsausschuss vom Landkreis Fürth ergeht folgender 
Sachverhalt zum Planungsauftrag 3. Gleis Siegelsdorf:

„Am 06.10.2022 wurde das Landratsamt Fürth durch die 
DB Netz AG informiert, dass sie im Mai 2022 durch das 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) 
beauftragt wurde, die Planungen für ein drittes Gleis 
zwischen Fürth und Siegelsdorf aufzunehmen.

Am 01.02.2023 fand dazu der erste Austausch mit Herrn 
Landrat Dießl, Herrn Bürgermeister Kistner, Vertretern 
der DB Netz AG und der Verwaltung statt. 

Zu Beginn stellten die Vertreter der DB Netz AG die Rah-
menparameter vor. Laut Grundgesetz ist für den Bau und 
die Erhaltung des Schienennetzes der Bund zuständig.

Im Bundesverkehrswegeplan (aktuell gültige Fassung 
Bundesverkehrswegeplan 2030) werden verschiedene 
Projekte gesammelt und priorisiert. Die Projekte welche 
mit vordringlichen Bedarf eingestuft werden, haben die 
höchste Prioritätsstufe.

Die umzusetzenden Projekte werden anhand von Nut-
zen-Kosten-Verhältnis und politischer Erwägung ausge-
wählt. 

Projekte aus der Einstufung „vordringlicher Bedarf“ kön-
nen vom Bund bei DB Netz AG beauftragt werden.

Im Hinblick auf den Bau des dritten Streckengleises zwi-
schen Fürth und Siegelsdorf sind die vorgesehenen Ziele 
und Maßnahmen die Anpassung der Leit- und Sicherungs-
technik, der Bau einer Oberleitung für das dritte Stre-
ckengleis, die Engpassaufl ösung, die Verbesserung des 
Personennahverkehrs-Angebotes, die Kapazitätssteige-
rung sowie die Erhöhung der Attraktivität für den Güter-
verkehr.

Die Grundlagenermittlung soll im Jahr 2023 starten. Ins-
gesamt ist ein Planungszeitraum von 10 Jahren vorgese-
hen. 

Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofes Siegelsdorf 
kann grundsätzlich vor Abschluss der Planungen zum 3. 
Gleis erfolgen. Allerdings muss vor einem Start der kon-
kreten Planungen des Ausbaus die Grundlagenermitt-
lung zum 3. Gleis weitestgehend abgeschlossen sein. 
Hierzu erfolgt eine enge Abstimmung zwischen DB Netz, 
DB Station und Service, sowie der Gemeinde Veitsbronn. 

Zukünftig wird eine enge Kommunikation zwischen der 
DB Netz AG, der Gemeinde Veitsbronn und dem Landrat-
samt angestrebt.“

TOP 01 F  Mitteilungen – Haushaltskonsoli-
dierung

Stetig steigende Aufl agen und Aufgaben – und damit 
einhergehend höhere und zusätzliche Ausgaben – ge-
fährden im Verbund mit den Auswirkungen der Krisen 
der zurückliegenden Jahre und aktuellen wirtschaftli-
chen Tendenzen die fi nanzielle Stabilität der Gemeinde 
Veitsbronn. Entsprechend befi ndet sich die Gemeinde-
verwaltung auf einem Konsolidierungskurs, der konse-
quent zu verfolgen ist, insbesondere wenn eine Rezessi-
on eintreten sollte. 

Eckpunkte des Konzeptes wurden im Rahmen der Haus-
haltsberatungen 2023 im Finanzausschuss vorgestellt.

Konkret schlägt die Gemeindeverwaltung ein Maßnah-
menpaket vor, das zur Entlastung des gemeindlichen 
Haushalts führen soll. Gestützt sind diese Maßnahmen 
auf eine abgewogene Kombination aus Einsparungen 
und Einnahmesteigerungen.  Die Gemeindeverwaltung 
sieht sich in der Pfl icht, Vorschläge für fi nanzielle Nach-
haltigkeit zu unterbreiten. 

Trotz Konsolidierungskurs darf auch nicht am falschen 
Ende gespart werden, Aufl agen müssen beachtet und 
daraus resultierende Maßnahmen müssen umgesetzt 
werden. Es gilt, an notwendigen Zukunftsinvestitionen 
festzuhalten und soziale Schiefl agen zu verhindern. Vor-
schläge zu Einsparungen und Einnahmeerhöhungen sind 
für die betroff enen Bürgerinnen und Bürger immer 
schmerzhaft. Der Konsolidierungsvorschlag ist nach Auf-
fassung der Verwaltung ausgewogen und angemessen, 
wenngleich im Detail sicherlich auch noch weiter zu kon-
kretisieren.

Der Finanzausschuss hat das Konzept in seiner Sitzung 
am 9.3.2023 diskutiert und die Verwaltung beauftragt, 
die einzelnen Bausteine in die Wege zu leiten bzw. umzu-
setzen.
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1. Einnahmesteigerungen 

1.1 Erhöhung Gewerbesteuer

Im Mittelpunkt steht hier eine Hebesatzerhöhung der 
Gewerbesteuer von 325 Punkten auf 370 Punkte. Nach 
jetzigem Stand würde mit jährlichen Mehreinnahmen in 
Höhe von ca. 232.208,70 EUR zu rechnen sein.

Umsetzung: Beschlussfassung mit Verabschiedung der 
Haushaltssatzung am 23.3.2023, Wirksamwerden zum 
1.1.2023

1.2 Erhöhung der Eintrittsgelder im Veitsbad

Hier erfolgt eine entsprechende Neufassung der Sat-
zung mit geänderten Eintrittspreisen.

Umsetzung: Beschlussfassung in der Gemeinderatssit-
zung am 23.3.2023, Wirksamwerden zur Badesaison 2023

1.3 Erhöhung der Friedhofsgebühren ab dem Jahr 2024

Es ist beabsichtigt durch das bereits etablierte Kommu-
nalbüro Dr. Schulte Röder Kommunalberatung UG (haf-
tungsbeschränkt) & Co.KG eine Neukalkulation der Fried-
hofsgebühren mit entsprechender Satzungsänderung 
durchführen zu lassen.    

Umsetzung: Beschlussfassung im Laufe des Jahres 2023, 
Wirksamwerden möglichst zum 1.1.2024

1.4 Überprüfung aller gemeindlichen Miet- und Pacht-
verträge 

Die Liegenschaftsverwaltung wird alle Mietverträge zu 
gemeindlichen Wohnungen, welche nicht auf die WBG 
übertragen wurden, sowie gewerblichen Einheiten über-
prüfen und eine Anpassung in Richtung eines marktübli-
chen Mietpreises vorschlagen. 

Umsetzung: Die konkrete Beschlussfassung obliegt dem 
Finanzausschuss im Laufe des Jahres 2023, Wirksamwer-
den n.n.

1.5. Generierung von Einnahmen aus Vermietung Turn-
hallen und Mehrzweckgebäuden

Die Liegenschaftsverwaltung wurde beauftragt, eine 
entsprechende Nutzungs- und Gebührensatzung zu erar-
beiten. 

Umsetzung Turnhallen: aktuell Ausführung eines Auf-
trags des FinanzA vom 9.3.2023 zur Klärung, geplante 
Behandlung im GR 4.5.2023, Wirksamwerden zum 
1.7.2023

Umsetzung weitere Liegenschaften: Vorlage eines Ent-
wurfs zur Verabschiedung im Laufe des Jahres 2023, 
Wirksamwerden n.n. 

1.6. Erhöhung der Hundesteuer mit Neuerlass Hunde-
steuersatzung

Diese wurde mit Wirkung zum 1.1.2023 bereits umge-
setzt.

1.7. Erhebung von Verbesserungsbeiträgen

Eine Möglichkeit, seitens der Gemeinde die Vorfi nanzie-
rungszeit von Investitionen in die Kanalinfrastruktur zu 
verkürzen und die Notwendigkeit zur Erhöhung von lau-
fenden Gebühren zu verringern, stellt grundsätzlich die 
Erhebung von Verbesserungsbeiträgen dar.

Über die Rahmenbedingungen und möglichen Auswir-
kungen wird der Gemeinderat vor einer etwaigen Be-
schlussfassung ausführlich in Kenntnis gesetzt werden 
und Gelegenheit zur Erörterung erhalten.

1.8. Vereinbarungen Energieerzeuger

Vom Neubau von Windkraft- und Freifl ächenphotovolta-
ikanlagen können auch die betroff enen Gemeinden pro-
fi tieren. Seitens der Gemeinde ist vorgesehen, die zwi-
schenzeitlich vom Gesetz her gegebene Möglichkeit zum 
Abschluss von Vereinbarungen zur Beteiligung an Ent-
gelten von PV-Anlagen und Windkraftanlagen zu nutzen.

2. Umgang mit freiwilligen Zuwendungen 

Die Gemeinde Veitsbronn hat ein breit aufgestelltes 
Portfolio freiwilliger Leistungen, etwa für kulturelle oder 
soziale Einrichtungen, oder auch Sportvereine. Ange-
sichts der Bedeutung und Wichtigkeit des Vereinslebens, 
auch und ganz besonders im Bereich der Jugendarbeit, 
sollen Kürzungen vermieden werden. Angesichts der ak-
tuellen Finanzlage können die laufenden Vereinszu-
schüsse als freiwillige Leistung der Gemeinde jedoch bis 
auf weiteres nicht erhöht werden, ein Infl ationsausgleich 
kann somit erst einmal nicht in Aussicht gestellt werden.

Zuwendungen im Bereich aktueller oder kommender 
Pfl ichtaufgaben – wie etwa im Bereich der Kinderbetreu-
ung in Krippen und Kindergärten, vermehrt auch für 
Grundschulkinder – bleiben von den „Einfrierungen“ aus-
genommen.

2.1. Einsparung Geschenke

Es ist geplant zukünftig keine Gutscheine im Rahmen von 
„Babybesuchen“ auszugeben und die materiellen Auf-
merksamkeiten bei Hochzeiten zu reduzieren. 
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TOP 02  Beratung und Beschlussfassung 
über den Haushalt 2023

Der Finanzausschuss hat in der Sitzung 09.03.2023 den 
Entwurf des Haushalts 2023 beraten und mit wenigen 
Änderungen dem Gemeinderat mit (6:2) empfohlen, die 
Haushaltssatzung für den Haushalt 2023 samt Anlagen 
zu beschließen.

1.BGM Kistner erläutert, dass die vom Finanzausschuss 
erbetene Prüfung des sinnvollsten Ausführungszeit-
punktes zum Wacholderberg folgendes ergeben hat: 
Nach Empfehlung von GBi sollte zur optimalen Ausschöp-
fung von Fördermitteln nach RZWas eine Durchführung 
in 2023 vorgenommen werden.

Die Fraktionen bedanken sich bei den beiden Kämmerern 
für die geleistete Arbeit, und geben an, dass die hohe 
Verschuldung auch weiterhin problematisch ist. Aller-
dings ist auch ersichtlich, dass zum einen hohe Investitio-
nen von Seiten der Gemeinde getätigt werden müssen 
(z.B. für Kinderbetreuung) und zum anderen bereits da-
ran gearbeitet wird die Einnahmen für die Gemeinde zu 
verbessern, zum Beispiel durch die Anhebung der Gewer-
besteuer. Teile des Gemeinderates vertreten die Auff as-
sung, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer stärker ge-
steigert werden sollte.

TOP 02 A  Haushaltssatzung und Haushalts-
plan 2023

Beschluss (12:5):

Der Haushaltssatzung 2023 sowie dem Haushaltplan 
2023 mit einem Volumen des Verwaltungshaushalts in 
Höhe von 16.545.460 EUR, im Vermögenshaushalt in 
Höhe von 7.174.500 EUR, einer Kreditaufnahme für In-
vestitionen von insgesamt 4.739.135 EUR wird zuge-
stimmt. 

Hinweis:

Der Abdruck erfolgte bereits im Gemeindeblatt Juni 
2023.

TOP 02 B  Stellenplan 2023 für Beamte und 
tarifl ich Beschäftigte

Beschluss (12:5):

Dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für Beamte 
und tarifl ich Beschäftigte wird zugestimmt. 

TOP 02 C Finanzplan 2023 bis 2026

Beschluss (12:5):

Dem Finanzplan für den Haushaltszeitraum 2023 bis 
2026 wird zugestimmt. 

TOP 03  Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts – Reisekostenent-
schädigung

Die Reisekostenentschädigung des 1. BGM für Dienstrei-
sen im Landkreis Fürth und im Ballungsraum Mittelfran-
ken (Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Ansbach) 
legte der Gemeinderat am 22.05.2014 mit 370,00 EUR 
fest. In der Gemeinderatssitzung am 2.7.2020 wurde dies 
in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

Kurz vor Mitte der Wahlperiode wurde die Höhe dieser 
Pauschale überprüft. Angesichts der Wahrscheinlichkeit 
auch zukünftig oftmals online stattfi ndender Termine er-
scheint eine Anpassung der Pauschale angemessen. 

Seitens der Verwaltung wird deshalb eine Reduzierung 
der Pauschale von 370 EUR auf 210 EUR pro Monat vor-
geschlagen.

1. BGM Kistner ist bei diesem Tagesordnungspunkt per-
sönlich beteiligt (Art. 49 Abs. 1 Satz 1 GO). Damit sind bei 
diesem TOP 16 Gemeinderatsmitglieder anwesend und 
stimmberechtigt.

Beschluss (16:0):

Die Reisekostenentschädigung des 1. Bürgermeisters für 
Dienstfahrten im Landkreis Fürth und innerhalb der Städ-
teachse Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach, Ansbach 
wird ab 01.04.2023 auf monatlich 210 EUR festgesetzt.

TOP 04 Änderung Satzung Veitsbad 

Die Mitglieder des Finanz-, Wirtschafts- und Personalaus-
schusses haben in der Sitzung am 09.03.2023 die not-
wendige Anpassung der Eintrittspreise für das Veitsbad 
intensiv besprochen. Hierbei wurde dann mit einem Ab-
stimmungsergebnis von 7:1 beschlossen, dass dem Ge-
meinderat empfohlen wird, die Preisgestaltung ab der 
Badesaison 2023 wie folgt zu beschließen:
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  Ortsansässige Auswärtige

1. Erwachsene (ab 16 Jahren)

Einzelkarte 4,50 € 4,50 €

Einzelkarte ab 17.00 Uhr 3,00 € 3,50 €

Einzel-Dauerkarte 80,00 € 100,00 €

2. Kind/Jugendliche/Schüler/Studenten

Einzelkarte 3,00 € 3,00 €

Einzel-Dauerkarte 50,00 € 65,00 €

3. Rentner/Schwerbehinderte/JuLeiCa

Einzelkarte 3,50 € 3,50 €

Einzel-Dauerkarte 70,00 € 90,00 €

4. Familien-/Kleingruppenkarten

Kleingruppen-Tages-Karte 10,00 € 12,00 €
(2 Erwachsene und bis zu 
vier Kinder, mind. jedoch ein 
Erwachsener)

Familien-Dauerkarte A 110,00 €
(ein Elternteil und ein Kind)

Familien-Dauerkarte B  160,00 €
(zwei Elternteile und ein Kind)

Jedes weitere Kind  15,00 € 

5. Geldwertkarten

Geldwertkarte SILBER 50,00 € 50,00 €
(10 % Nachlass)

Geldwertkarte GOLD  100,00 € 100,00 €
(15 % Nachlass)

Hinweis: Bei allen Dauerkarten sowie Geldwertkarten 
fällt pro Karte ein Pfand in Höhe von 10,00 EUR zu-
sätzlich zum Ticketpreis an.

Voraussichtliche Einnahmen in 2023 bei gleichblei-
benden Eintrittszahlen: 

Es wird angemerkt, dass in dieser Übersicht nur die ver-
kaufsstärksten Artikel dargestellt werden! 

2023 2022

Familiendauerkarte A 3.520,00 € 2.880,00 €

Familiendauerkarte B 18.720,00 € 12.870,00 €

Ortsansässig:

Dauerkarte Einzel  6.160,00 € 5.236,00 €

Dauerkarte Kind/
Jugendliche 750,00 € 637,50 €

Dauerkarte Rentner 4.970,00 € 4.260,00 €

Einzelkarten:

Erwachsene 45.378,00 € 40.336,00 €

Erwachsene ab 17.00 Uhr 9.189,00 € 9.189,00 €

Kind 32.793,00 € 27.327,50 €

Ermäßigt 13.583,50 € 11.643,00 €

Gesamt: 135.063,50 € 114.379,00 €

Wie der obigen Übersicht der verkaufsstärksten 
Artikel entnommen werden kann, ist bei gleichblei-
benden Eintrittszahlen mit zusätzlichen Einnahmen 
von ca. 20.000,00 € – 25.000,00 € zu rechnen.

GRM Lerch stellt den Antrag den Preis der Einzelkarte in 
Kategorie 3 (Rentner/Schwerbehinderte/JuLeiCa) von 
3,50 EUR auf 3,00 EUR zu senken. Dieser Antrag wird mit 
12:5 Stimmen vom Gemeinderat abgelehnt.

Beschluss (12:5):

Der Gemeinderat beschließt die vorgelegten Eintritts-
preise des Veitsbades für die Badesaison 2023.

TOP 05  16. Änderung des Flächennut-
zungsplanes – Aufnahme einer 
Fläche in Kreppendorf

In die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes soll die 
Fläche 856 in Kreppendorf aufgenommen werden, um 
dort für den geplanten Dorfplatz in der Bauleitplanung 
eine Grundlage zu schaff en. Es soll ein Teilbereich als Ge-
meinbedarfsfl äche ausgewiesen werden, die das aktuell 
in Entwicklung befi ndliche Konzept (siehe zuletzt Sit-
zung des UVGA vom 16.2.2023) ermöglicht. 

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat beschließt, das Flurstück 856 Gemar-
kung Veitsbronn mit in die 16. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit aufzunehmen und die öff entliche Ausle-
gung nach §3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger 
öff entlicher Belange nach §4 Abs 2 BauGB mit einzube-
ziehen. Die Fläche wird als Gemeinbedarfsfl äche für ei-
nen Dorfplatz ausgewiesen. 
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TOP 06  Vergabe von Standplätzen an 
Schausteller für die Kirchweihen 
Siegelsdorf und Retzelfembach

Zur Siegelsdorfer Kirchweih hat Festwirt Egerer die fol-
genden Fahrgeschäfte und Buden verpfl ichten können:

– Familie Buch mit Schiff schaukel, Karussell, Schießen 
und Süßwaren

– Familie Pfi sterer mit Autoskooter

Außerdem wurde von den Herren Sieghard Nowak und 
Andreas Zenkner ein Angebot für ein Abschlussfeuer-
werk zur Siegelsdorfer Kirchweih abgegeben. Dieses be-
sagt, dass das Feuerwerk von beiden gesponsert wird, 
wenn eine öff entliche Nennung erfolgt. Dieses Angebot 
hat die Verwaltung angenommen. Es wird am Kirchweih-
sonntag gegen 22 Uhr abgefeuert werden.

Zur Retzelfembacher Kirchweih hat Festwirt Egerer die 
folgenden Fahrgeschäfte und Buden verpfl ichten kön-
nen: Familie Schubert mit Kinderkarussell, Schießbude, 
Süßwaren, Schiff schaukel, Verlosung und Eis.

Da die Schaustellerfamilie von Herrn Egerer einen besse-
ren Vergnügungspark bietet und dazu auch keine An-
trittsprämie erhält, sollte der Beschluss des Sozialaus-
schusses vom November 2022 abgewandelt werden.

Herr Protze hat sein Geschäft verkauft an das Schaustel-
lerunternehmen Dobler. Er hat in einem Gespräch am 
10.03.2023 der Verwaltung mitgeteilt, dass die Familie 
Dobler keine der drei Kirchweihen beschicken wird.

Festwirt Egerer sorgt bei beiden Kirchweihen für einen 
adäquaten Vergnügungspark. Die Verwaltung ist daher 
der Auff assung, Festwirt Egerer bei der Ausgestaltung 
für 2023 freie Hand zu geben und ihm die Vergabe von 
Standplätzen an Schaustellern zumindest für dieses Jahr 
zu überlassen. Je nach Zufriedenheit kann dann in der 
Sitzung des Sozialausschusses im Herbst/Winter darüber 
entschieden werden, ob dies auch für 2024 so beibehal-
ten wird oder ob die Verwaltung dies wieder in die Hand 
nehmen soll.

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat beschließt, den Beschluss für die Ver-
gabe von Standplätzen an Schausteller zur Retzelfemba-
cher Kirchweih aufzuheben. Die Vergabe der Standplätze 
für die Kirchweihen in Siegelsdorf und Retzelfembach 
für das Jahr 2023 wird dem Festwirt Egerer übertragen. 
Eine Abrechnung von Verbrauchsgebühren erfolgt über 
den Festwirt, welcher diese dann selbstständig mit den 
Schaustellern verrechnet.

TOP 07  Verordnung verkaufsoff ener 
Sonntag Veitsbronn 2023

Am 19.4.2018 beschloss der Gemeinderat die Rechtsver-
ordnung über einen Verkaufssonntag. Im Jahr 2022 lief 
dieser Beschluss für den Raindorfer Herbstzauber aller-
dings aus. 

Gemäß § 1 Abs. 1 LadSchlG unterliegen die Veitsbronner 
Kirchweih und der Herbstmarkt dem Ladenschlussge-
setz, für die Freigabe des verkaufsoff enen Sonntags gibt 
es die Möglichkeit des Erlasses einer entsprechenden 
Rechtsverordnung über einen Verkaufssonntag, damit 
ein Warenverkauf möglich ist (§14 Abs. 1 LadSchlG). 

Ein solcher Verkaufssonntag darf nach § 14 Abs. 1 und 2 
LadSchlG, höchstens an vier Sonn- und Feiertagen im 
Jahr stattfi nden und darf fünf zusammenhängende Stun-
den nicht überschreiten. Am 14. und 15.10.2023 fi ndet 
der nächste Raindorfer Herbstzauber statt. Die Veran-
staltung wird erneut für die nächsten 5 Jahre beantragt. 
Gemäß §14 Abs. 1 LadSchlG kann die Gemeinde Veits-
bronn aus Anlass von Märkten bestimmen, dass Ver-
kaufsstellen an Sonntagen geöff net haben dürfen. 

Neben dem Raindorfer Herbstmarkt möchte die Gemein-
de Veitsbronn anlässlich der Veitsbronner Kirchweih am 
20.08.2023 wieder einen Verkaufssonntag ermöglichen.

Beschluss (16:0):

Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage beigefüg-
te Rechtsverordnung über die Freigabe eines Verkaufs-
sonntags für die nächsten 5 Jahre.

TOP 08  Katastrophenschutz – 
Einspeisung Notstrom

Wie durch den Gemeinderat in der Sitzung am 8.12.2022 
beauftragt, wurden mittlerweile die Kosten für die Um-
bauten der Elektroanlagen in den Gebäuden, die für eine 
Notstromeinspeisung per Stromaggregat ertüchtigt 
werden sollen, ermittelt. 

Es fallen laut Kostenvoranschlag einer Elektrofachfi rma 
folgende Kosten an für:

Feuerwehrhaus Raindorf:  ca.  1.200 EUR

Feuerwehrhaus Retzelfembach: ca.  1.500 EUR

Feuerwehrhaus Veitsbronn: ca.  7.000 EUR

Kläranlage: ca.  13.000 EUR

Zenngrundhalle: ca.  8.500 EUR

Heizung Zenngrundhalle:  ca. 1.200 EUR
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Die FFW-Häuser in Raindorf und Retzelfembach können 
in Eigenleistung umgebaut werden. Es wird noch unter-
sucht, ob weitere Einheiten in Eigenleistung umgebaut 
werden können und ob die Verwendung eines bestehen-
den Schaltschrankes eine Einsparmöglichkeit ergibt. 

Das Gremium äußert, dass noch Vergleichsangebote ein-
geholt werden sollen, um mögliche Kosten zu reduzie-
ren.

Beschluss (16:1):

Der Gemeinderat nimmt die aufgezeigten Kosten zur 
Kenntnis und bestätigt die Beauftragung der Verwaltung 
mit der weiteren Umsetzung.

TOP 09  Abwicklung der Bürokratie im 
Übergangswohnheim Veitsbronn 
Antrag auf Einstellung einer 
geringfügig beschäftigten Kraft

Durch die beiden Gemeinderatsmitglieder und Mitwir-
kenden im Helferkreis Veitsbronn Kloska und Wiese-
mann wurde am 7.3.2023 nachstehender fraktionsüber-
greifender Antrag an den Gemeinderat gestellt:

Antrag zur Einstellung einer geringfügig beschäftigten 
Kraft zur Abwicklung der Bürokratie im Übergangswohn-
heim Veitsbronn. Die Verwaltung wird beauftragt, dass 
zur Abwicklung der Bürokratie der Gefl üchteten im Veits-
bronner Übergangswohnheim eine geringfügig Beschäf-
tigte Unterstützungskraft eingestellt wird. 

Begründung: 

„Der Helferkreis für Flüchtlinge und Asylsuchende Veits-
bronn ist eine Organisation, die seit 2015 von Gemeinde-
jugendpfl eger Igor Ninic geleitet wird. Die Aufgabenbe-
reiche der ehrenamtlichen Helfer haben sich über die 
letzten sieben (!) Jahre immer wieder verschoben. Zur-
zeit sind die Hauptaufgaben die Durchführung von 
Deutschkursen, Hausaufgabenbetreuung für die Schüle-
rinnen und Schüler, Begleitung zu Ärzten und Ämtern 
und vor allem die Bewältigung der bürokratischen Anfor-
derungen.

Besonders der letzte Punkt übersteigt zunehmend die 
Kapazitäten der wenigen verbliebenen ehrenamtlichen 
Helfer. In den Städten werden die betroff enen Menschen 
von Organisationen wie der Caritas oder der AWO Kul-
turbrücke unterstützt, diese Migrationsberatungen gibt 
es aber in Veitsbronn nicht. Der Helferkreis hat sich in 
der Vergangenheit immer wieder um Unterstützung 
durch Behörden bemüht, aber leider ohne jeden Erfolg.

Mit dem Landkreis Fürth sind wir über den Integrations-
lotsen Herrn Dellermann in engem Kontakt, hier sieht 
man gerade leider keine Möglichkeit zu unterstützen. 
Auch die Regierung von Mittelfraken (die Betreiber der 
Einrichtung ist) sieht keine Mittel und Wege einen Sozial-
dienst zu organisieren. Man ist der Meinung, dass – da 
alle Bewohner des Heims einen gültigen Aufenthaltstitel 
haben (und keine Asylbewerber sind) – keine rechtliche 
Grundlage zur fi nanziellen Unterstützung eines Sozial-
diensts besteht. 

Uns ist bewusst, dass auch die Gemeinde nicht verpfl ich-
tet ist, diese Grundversorgung anzubieten, allerdings se-
hen wir hier die einfachste Möglichkeit den Ehrenamtli-
chen sowie den Gefl üchteten zu helfen. Es ist nicht wei-
terhin tragbar, dass diese äußerst wichtige und gleichzei-
tig verantwortungsvolle Arbeit von Ehrenamtlichen in 
diesem Maße (ca. 12 Std.  pro Woche) gestemmt wird. 
Wir bitten Sie, dem Antrag zuzustimmen.“

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Helferkreises 
zu und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung.

TOP 10 Benennung von Beauftragten

Die Zulässigkeit der Bestellung von Beauftragten (Refe-
renten) ergibt sich aus Art. 46 abs. 1 Satz 2 GO.

Am 28.05.2020 benannte der GR folgende Gemeinde-
ratsmitglieder zu Beauftragten:

Kommunale Partnerschaften

GRM Greller

Natur und Umwelt

GRM Hauck

Senioren und Schwerbehinderte

2. BGM Ziegler

Kinder und Jugend

GRM Röschlein

GRM Wiesemann

Familie

GRM Lehnberger

Sport

GRM Lehnberger 
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Nach aktuellem Stand sind folgende Positionen neu zu 
besetzen:

– 1 Beauftragter für kommunale Partnerschaften

– 1 Beauftragter für Natur und Umwelt

Die WBH schlägt GRM Hörner als Beauftragte für Natur 
und Umwelt vor. Die SPD schlägt GRM Lehnberger als 
Partnerschaftsbeauftragten vor. Diesem Vorschlag folgt 
eine längere Debatte. 

GRM Redlingshöfer stellt einen Antrag zur Geschäftsord-
nung die Sitzung zur fraktionsinternen Beratung bezüg-
lich des Vorschlags seitens der SPD Fraktion zu unterbre-
chen.  Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zu, die Sit-
zung wird um 21.19 Uhr unterbrochen und um 21.25 Uhr 
weitergeführt. 

Auf Nachfrage erklärt die SPD, dass GRM Lehnberger im 
Tausch für den Posten des Partnerschaftsbeauftragten 
den Posten des Sportbeauftragten frei gibt. Die CSU 
schlägt GRM Kloska als Beauftragte für Sport vor.

Beschluss (15:2):

Der Gemeinderat benennt folgende GRM zu Beauftrag-
ten für:

– Natur und Umwelt: GRM Hörner

– Partnerschaften: GRM Lehnberger

– Sport: GRM Kloska

TOP 11  Gemeindliche Vertretung im 
Umweltbeirat der SAD Raindorf

Am 28.05.2020 benannte der GR Herrn Hauck zum Stell-
vertreter von 1. BGM Kistner im Umweltbeirat der SAD 
Raindorf. Mit dem Rückzug von Herrn Hauck aus dem Ge-
meinderat muss auch dieser Posten neu besetzt werden. 
Es bietet sich eine Besetzung mit der neu benannten Um-
weltbeauftragten an.

Beschluss (17:0):

Als Vertretung für den 1. BGM Kistner benennt der Ge-
meinderat: GRM Hörner

Bekanntgabe nicht-öff entlich gefasster Beschlüsse

Bericht der örtlichen Rechnungsprüfung JR 
2018

Der Gemeinderat nimmt die Niederschrift über die örtli-
che Prüfung der Jahresrechnung 2018 der Gemeinde zur 
Kenntnis.

Katastrophenschutz – Anschaff ung Sirenen

Der Gemeinderat beschließt, dass moderne Sirenen vor-
erst nicht angeschaff t werden, da ein Verzicht auf ent-
sprechende Fördermittel auf Grund der fi nanziellen Situ-
ation der Gemeinde Veitsbronn und der rechtsaufsichtli-
chen Stellungnahme des Landratsamtes nicht möglich 
ist. Die mobile Lautsprecher- und Sirenenanlage wird be-
reits jetzt angeschaff t. Die Anschaff ung erfolgt auf dem 
dann aktuellen Stand der Technik. Die katastrophen-
schutzrechtliche Notwendigkeit wurde berücksichtigt.

Informationen aus dem Gemeinderat

34. Sitzung des Gemeinderates am 11.5.2023

TOP 01 A  Mitteilungen – Haushalts-
überwachungsliste 

Von der Finanzverwaltung wurde für das 1. Quartal 2023 
eine Haushaltsüberwachungsliste für den Vermögens-
haushalt sowie für den EPL 9 des Verwaltungshaushaltes 
als Anlage beigefügt.

TOP 01 B  Mitteilungen – Verkehrsüber-
wachung Gemeinde Veitsbronn

Der Veitsbronner Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
21.01.2023 beschlossen, die Ahndung der Verkehrsver-
stöße über eine neu zu gründende KVUE abzuwickeln. 
Mitglieder sind die Gemeinden Veitsbronn und Seuken-
dorf. Die Ahndung der Verstöße erfolgt in den Räumlich-
keiten der Gemeinde Seukendorf unter dem Titel KVUE 
Zenn. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens steht aktuell noch nicht 
fest. Die Geschäftsleitung arbeitet mit Hochdruck daran, 
dass die Ahndung der Verstöße zeitnah wiederaufge-
nommen werden kann. Sobald die KVUE Zenn ihre Arbeit 
aufnimmt erfolgt eine Information.



VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. AUGUST 2023 | 23

TOP 01 C  Mitteilungen – Schienenersatz-
verkehr bzgl. der Streckensper-
rung der Bahn

Vom 25.05.2023 bis zum 12.09.2023 werden auf der 
Bahnstrecke zwischen Fürth und Würzburg umfangrei-
che Bauarbeiten stattfi nden. Dabei wird auch die Not-
wendigkeit für einen Schienenersatzverkehr gegeben 
sein.

Anfang des Jahres 2023 nahm die Deutsche Bahn des-
halb Kontakt mit dem Landratsamt auf um den Schienen-
ersatzverkehr abzustimmen. Eine Einbindung der Ge-
meinde erfolgte jedoch erst vor kurzem. Von der Deut-
schen Bahn ist geplant, dass der Schienenersatzverkehr 
(SEV) im Wendehammer vor dem Bahnhofsgebäude 
(Bahnhofstr.) stattfi ndet, genau an derselben Stelle wie 
der normale Busverkehr.

Damit es dort nicht zur Behinderung des Busverkehrs 
kommt, teilte die Verwaltung mit, dass der SEV im Reit-
weg stattfi nden soll. Auch das Landratsamt hat bereits 
auf die Problematik in Siegelsdorf hingewiesen. Bis dato 
werden diese Bedenken wurde allerdings von der Deut-
schen Bahn ignoriert, es ist weiterhin geplant, den SEV 
vor dem Bahnhof durchzuführen.

Seitens der Verwaltung von Gemeinde und Landkreis 
wird versucht, weiter auf die Deutsche Bahn einzuwir-
ken. Eine Umsetzung der übermittelten Planung lässt aus 
Sicht der Verwaltung chaotische Zustände erwarten, 
wenn Linienverkehr und Schienenersatzverkehr gemein-
sam in der Bahnhofstraße abgewickelt werden sollen.

Hinweis: gemeint ist der Schienenersatzverkehr ab An-
fang August 2023, wenn auch die Bahnstrecke zwischen 
Siegelsdorf und Fürth gesperrt ist

TOP 01 D Mitteilungen – Zenngrundallianz

1.BGM Kistner informiert über das Ergebnis der letzten 
Sitzung der Zenngrundallianz. Diese fand wenige Tage 
vor der Gemeinderatssitzung statt. Es wurde wieder ein 
neuer Vorsitz gewählt.

1. BGM Kistner hat den Vorsitz für die kommenden 2 Jah-
re inne. 1. BGM Emmert der Marktgemeinde Wilherms-
dorf ist der stv. Vorsitzende für den genannten Zeitraum.

TOP 01 E Mitteilungen – Haushalt 2023

Die Rechtsaufsicht hat den Haushalt für 2023 mit Schrei-
ben vom 10.5.2023 genehmigt. Allerdings wird die Ge-
meinde aufgefordert sich in den nächsten Jahren einen 
strengen Sparplan aufzuerlegen und die Schulden erheb-
lich zu reduzieren, um für die Zukunft gerichtete Planun-
gen fi nanziell gerüstet zu sein. Die Pro-Kopf-Verschul-
dung für den Haushalt 2023 beträgt das 3,3fache des 
derzeitigen Landesdurschnitts. Des Weiteren wird dar-
auf hingewiesen, dass die Genehmigung für geplante 
Dahrlehensaufnahmen für die Jahre 2024 bis 2026 nicht 
in Aussicht gestellt werden kann. 

Die Priorität muss auf die erfolgreiche Abfi nanzierung 
bereits begonnener Maßnahmen gesetzt werden. Die 
Gemeinde wird dringend aufgefordert, Schuldenabbau 
und Konsolidierung zu betreiben und ihre Schulden suk-
zessive auf ein im Verhältnis zur landesdurchschnittli-
chen Verschuldung angemessenes Niveau zurückzufüh-
ren. Beabsichtigte Investitionen müssen dringend auf ein 
unter Berücksichtigung einer geordneten Finanzwirt-
schaft tragbares Maß reduziert werden. Die Abwicklung 
begonnener Vorhaben geht vor, neue Vorhaben müssen 
dagegen zurückstehen. Die dauernde Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde ist sicherzustellen, eine Überschuldung ist 
zu vermeiden (Art. 61 Abs. 1 Satz 1 GO)

Alle Investitionen sind einer genauen Überprüfung zu un-
terziehen und entsprechend der Erfordernisse zu reihen. 
Gegebenenfalls sind Prioritäten neu zu überdenken, vor 
allem in Hinblick auf die Finanzierung von freiwilligen 
Ausgaben. Auch bei der Erfüllung der Pfl ichtaufgaben 
sind die Grundsätze einer geordneten Finanzwirtschaft 
einzuhalten. Und es ist zu berücksichtigen, dass für be-
reits auf den Weg gebrachte Maßnahmen Gelder benö-
tigt werden (Kindertagesstätte Friedrichstraße).

Die Haushaltssatzung ist sogleich nach der Genehmigung 
amtlich bekannt zu machen (Art. 65 Abs. 3 Satz 1 GO).

TOP 02  Bericht über die Arbeit des 
Helferkreises Veitsbronn

Herr Ninic als Koordinator der Flüchtlingshilfe und des 
Helferkreises in Veitsbronn gibt einen Zwischenbericht 
über die Arbeit des Helferkreises ab: 

Seit dem Jahr 2015 haben sich engagierte Bürgerinnen 
und Bürger in Veitsbronn zum ehrenamtlichen Helfer-
kreis für Asylsuchende und Flüchtlinge zusammenge-
schlossen. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Flüchtlingen und Migranten in der Gemeinde bei der In-
tegration zu helfen und sie zu unterstützen. Der Helfer-
kreis bietet den bedürftigen Menschen praktische Unter-

www.veitsbronn.de
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stützung an, indem sie beispielsweise bei Behördengän-
gen, Arztbesuchen und Sprachkursen begleitet werden. 
Darüber hinaus organisieren sie Freizeitaktivitäten und 
kulturelle Veranstaltungen, um den Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, neue Kontakte zu knüpfen und sich in 
der Gemeinde zu engagieren.

Besonders ab Februar 2022 hat der ehrenamtliche Hel-
ferkreis für Flüchtlinge in Veitsbronn sich auch der Unter-
stützung von gefl üchteten Menschen aus der Ukraine 
und Afghanistan verschrieben. Infolge unterschiedlicher 
globalen Konfl ikte sind viele Menschen gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen und in Deutschland Zufl ucht zu su-
chen. Der Helferkreis bietet diesen Menschen praktische 
Hilfe und Unterstützung bei der Integration in die Ge-
meinde an.  

Die Ukraine- und Afghanistanhilfe des Helferkreises um-
fasste besonders die Organisation von Sprachkursen, All-
tagsbezogene Hilfemöglichkeiten, sowie die Koordinati-
on von individuellen Hilfsangeboten. Darüber hinaus 
sammelte der Helferkreis Spenden und organisierte Klei-
derausgaben.  „Die Hilfe des Helferkreises zeigt, dass So-
lidarität und Engagement keine Grenzen kennen. Indem 
wir uns für gefl üchtete Menschen einsetzen, unabhängig 
von ihrer Herkunft und Nationalität, können wir dazu bei-
tragen, eine bessere Welt zu schaff en. Die Arbeit des 
Helferkreises trägt enorm in Veitsbronn dazu bei, Brü-
cken zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen zu 
schlagen und die Integration von Gefl üchteten in der Ge-
meinde zu erleichtern“, so Ninic. 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis und 
dankt den Mitgliedern des Helferkreises für die wertvol-
le ehrenamtliche Arbeit.

TOP 03  Sachbericht: Büro für Alters-
fragen

Frau Bleicher vom Caritasverband für die Stadt und den 
Landkreis Fürth e. V. stellt die Arbeit des Büros für Alters-
fragen in den vergangenen 2 Jahren vor. Außerdem gibt 
sie einen Einblick in die zukünftigen Projekte. 

TOP 04  Bestätigung des stellvertreten-
den Kommandanten der Freiwil-
ligen Feuerwehr Veitsbronn

Bei der ordentlichen Dienstversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Veitsbronn am 21.04.2023 wurde als 
stellvertretender Kommandant:

Herr Florian Böhm gewählt.

Der Kreisbrandrat hat sein Einvernehmen unter der Vor-
aussetzung erteilt, dass er innerhalb einer angemesse-
nen Zeit die Lehrgänge „Leiter einer Feuerwehr“ und 
„Zugführer“ erfolgreich zu besuchen hat.

Beschluss (16:0):

Herr Florian Böhm wird als stellvertretender Komman-
dant der FFW Veitsbronn unter der Bedingung bestätigt, 
dass er die notwendigen Lehrgänge „Leiter einer Feuer-
wehr und Zugführer“ innerhalb einer angemessenen Zeit 
absolviert. 

TOP 05  Anpassung des Flächennutzungs-
planes

Zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden 
vom 13.03.2023 bis zum 14.04.2023 die Beteiligung der 
Öff entlichkeit gemäß §3 Abs. 2 BauGB und die Beteili-
gung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Der Referent Herr Rühl führt die Anwesenden durch die 
Stellungnahmen, und fasst diese entsprechend der Ab-
wägungsvorschläge zusammen.

Gemeinde Veitsbronn – 16. Änderung FNP/LP, 15 ver-
schiedene Bereiche

Stellungnahme der Planer zum Verfahren nach § 4 Abs. 2 
und § 3 Abs. 2 BauGB

Die Planung war in der Zeit vom 13.03.2023 bis einschl. 
14.04.2023 ausgelegen. Das Landratsamt Fürth hatte 
Fristverlängerung bis 21.04.2023 beantragt, die auch ge-
währt wurde.

A. Behördenbeteiligung

A1: Regierung von Mittelfranken, Schreiben vom 
29.03.2023

Die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Lan-
desplanungsbehörde ausschließlich zu den von ihr zu 
vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belangen 
Stellung. Es handelt sich um Anpassungen und Klarstel-
lungen. 

Das Vorhaben wurde bereits mit Schreiben vom 
27.09.2022 beurteilt. Die Empfehlungen die anstehen-
den PV-Anlagen herauszunehmen wurden beachtet. Die 
südlich Retzelfembach dargestellte Versorgungsfl äche 
wurde erläutert. Bezüglich des im Vergleich zum Vorent-
wurf ergänzten Dorfplatzes Kreppendorf wird auf den 
benachbarten Regionalen Grünzug RG 6 „Zenntal“ vor-
sorglich hingewiesen. Einwendungen aus landesplaneri-
scher Sicht werden weiterhin nicht erhoben. 
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Beschluss (16:0): 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Beim 
Punkt „Dorfplatz Kreppendorf“ wird in der Begründung 
ergänzend auf den Regionalen Grünzug hingewiesen. 
Eine Beeinträchtigung des Grünzugs ist aus Sicht der Pla-
ner nicht zu erkennen. Eine Darstellung des Grünzugs im 
gesamten Gemeindegebiet wird bei der geplanten Fort-
schreibung des Gesamtplans erfolgen.

A2: Planungsverband Region Nürnberg, Schreiben 
vom 14.04.2023 

Es wurde bereits mit Schreiben vom 30.09.2022 Stellung 
genommen. Die Versorgungsfl äche südlich Retzelfem-
bach ist verträglich mit dem Regionalen Grünzug RG 6.  
Die im Vergleich zum Vorentwurf ergänzte Fläche des 
Dorfplatzes Kreppendorf liegt im Trinkwasserschutzge-
biet Veitsbronn des ZV Eltersdorfer Gruppe. Die Wasser-
schutzgebiete sollen weiterhin gesichert und erhalten 
bleiben. Zudem befi ndet sich die Fläche im amtlich fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiet der Zenn. Eine fach-
liche Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt ist an-
gezeigt. Auf den bereits erwähnten Grünzug wird hinge-
wiesen.

Weitere Anmerkungen sind nicht angezeigt. Eine Be-
handlung im Planungsausschuss ist nicht erforderlich.

Beschluss (16:0):

Auf die Abwägung zu 1) wird verwiesen. Eine Abstim-
mung des geplanten Dorfplatzes Kreppendorf mit dem 
WWA und der Wasserversorgung ist gerade in Planung. 
Allerdings sind nur Teile des Dorfplatzes im Überschwem-
mungsgebiet, nicht der gesamte Dorfplatz. Die Nutzung 
als Dorfplatz sollte auch im Wasserschutzgebiet möglich 
sein, da sowohl der gesamte Ortsteil Kreppendorf wie 
auch Teile von Veitsbronn im WSG liegen. Die Planung 
wird mit dem WWA und dem Zweckverband abgestimmt.

Keine weitere Änderung oder Ergänzung.

A3: Landratsamt Fürth, Schreiben vom 20.04.2023 mit 
mehreren Dienststellen

A3.1 Abt. 4 Sachgebiet 42, Naturschutz Technik: 

Es erfolgt eine Konkretisierung des früheren Hinweises 
zur Legende, dass der Biotopschutz jetzt über § 30 
BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG erfolgt. Weiterhin 
einem gesetzlichen Schutz unterliegen gem Art. 16 Bay-
NatSchG bestimmte Landschaftsbestandteile. 

Beschluss (16:0):

Die Legende wird um die fett hervorgehobene Textstelle 
ergänzt.

A 3.2. Abt. 4 SG 41 Wasserrecht/Bodenschutz/Altlas-
ten:

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme vom 
12.10.2022 besteht Einverständnis.

Beschluss (16:0):

Kenntnisnahme.

A3.3 Abt. 4 Sachgebiet 45 – Kreisbaumeister: 

Die Signatur („Rücknahme Gewerbegebiet“) sollte noch 
in die Legende aufgenommen werden.

Beschluss (16:0): 

Zu 16.2) Das Planzeichen wurde bereits in der Legende 
erläutert und wurde nur nochmals verdeutlicht (schma-
le/breite Schraff urstriche) und beispielhaft auf eine 
Wohnbaufl äche bezogen. Es gilt die Systematik für alle 
anderen Baufl ächen gleichermaßen.

4. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Schreiben vom 
12.04.2023 

Das WWA gibt fachliche Informationen und Empfehlun-
gen.

Wasserschutzgebiet

Der Dorfplatz Kreppendorf liegt in der weiteren Schutz-
zone des WSGIIIA der WGA Kreppendorf. Hier ist u.a. ein 
Brunnen geplant. Es ist nicht ersichtlich, ob es sich um ei-
nen Trinkbrunnen/Springbrunnen handelt mit Anschluss 
an eine öff entliche Wasserversorgung oder die Errich-
tung eines neuen Brunnens geplant ist. Die WSG-Verord-
nung ist zu beachten, die Errichtung eines neuen Brun-
nens ist nicht zulässig.
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Gewässer/Hochwasser/Sturzfl uten

Die im Vorentwurf vom 02.06. genannten Informationen 
sollen weiterhin gelten. Auf die Arbeitshilfe „Hochwas-
ser, Starkregen“ wird hingewiesen. Sie soll eine Grundla-
ge für eine Risikoabschätzung sein. Weitere Hinweise zu 
Bauausführungen werden gegeben.

Es befi nden sich mehrere Gewässer III. Ordnung im Ge-
biet. Hierfür ist die Gemeinde unterhaltspfl ichtig. Dazu 
zählen auch Pfl ege und Entwicklung eines Gewässers wie 
Uferrandstreifen, Vegetation etc. Uferrandstreifen sol-
len mind. 5 m, besser 10 m, beiderseits breit sein und von 
jeglicher Nutzung wie Bebauung, Zäune, Gärten usw. 
freigehalten werden. Überschwemmungsgebiete dieser 
Gewässer sind dem WWA nicht bekannt. Eine Ausufe-
rung bei starken Regenereignissen kann nicht ausge-
schlossen werden.

Beschluss (16:0): 

Zu Dorfplatz Kreppendorf: Auf Grund der Hinweise des 
WWA ist nun geklärt, dass kein neuer Brunnen gebohrt 
werden darf. Es ist auch nicht vorgesehen eine Wasser-
stelle an das Trinkwassernetz anzuschließen. Der Ge-
meinde wird vorgeschlagen einen Wassertrog aus-
schließlich mit Regenwasser zu betreiben. Damit kann 
auch beispielhaft auf die Klimaveränderung hingewiesen 
werden. Bei ausbleibendem Regen wird der Trog lang-
sam austrocknen. Insofern sind die Belange des WSG of-
fensichtlich nicht tangiert.

Zur Funktion der geplanten Wasserstelle wird die Be-
gründung ergänzt.

Zu Gewässer … : Die Gemeinde hat Kenntnis von den Ge-
wässern und hat in einer Starkregenvorsorgeplanung 
mögliche Sturzfl uten berechnen und visualisieren lassen. 
Maßnahmen sind in die Wege geleitet worden.

Zu den Uferstreifen erfolgt Kenntnisnahme und Über-
nahme der Information in die Begründung. Die tatsächli-
chen Verhältnisse in den engen Ortskernen erlauben je-
doch nicht die Idealversionen mit breiten Randstreifen. 
Ausuferungen der Gewässer bei Starkregen sind mög-
lich.

Für die 16. Änderung FNP, die kaum neue Baufl ächen dar-
stellt, sondern lediglich Berichtigungen oder sogar Rück-
nahmen von Baufl ächen enthält, sind diese Hinweise 
nicht in vollem Umfang einschlägig. Sie werden aber zur 
Kenntnis genommen.

A5. Zweckverband zur Wasserversorgung der Elters-
dorfer Gruppe, Schreiben vom 11.04.23

Auf die frühere Stellungnahme vom 27.10.2022 wird ver-
wiesen. Sie behält ihre Gültigkeit. Es folgen einige An-
merkungen zu einzelnen Punkten.

Zu 2.4. Soweit Niederschlagswasser innerhalb des Was-
serschutzgebietes versickert werden soll, ist darauf hin-
zuweisen, dass dies in der Schutzzone IIIA verboten und 
in der weiteren Schutzzone IIIB nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich ist (Einzelfallbetrachtung). 
Eine Ausweisung von Baufl ächen oder Baugebieten im 
WSG Kreppendorf im Bereich von Überschwemmungsge-
bieten ist nach Ermessen des ZV nicht zulässig.

Zu 2.12a: Das genannte Flurstück 922 befi ndet sich nur 
im südlichen Teil im WSG Veitsbronn-Kreppendorf. Der 
genehmigte Aussiedlerhof ist ca. 500m von der weiteren 
Schutzzone IIIA entfernt. Außerhalb des WSG sind die 
Vorgaben des Gewässerschutzes strikt einzuhalten. Auf-
grund der anzunehmenden Hangneigung in Richtung un-
serer südlich gelegenen Brunnen kann an diesem Stand-
ort eine potentielle Gefährdung der Wassergewinnung 
nicht ausgeschlossen werden. Um frühzeitige Beteili-
gung wird gebeten.

Zu 2.13. Dorfplatz Kreppendorf: Gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1.1 
der Wasserschutzgebietsverordnung sind in der weite-
ren Schutzzone IIIA Veränderungen der Erdoberfl äche 
mit Ausnahme ordnungsgemäßer Land- und Forstwirt-
schaft verboten. Die Anlage des Dorfplatzes ist daher mit 
dem WWA sowie dem Wasserversorger abzustimmen. In 
der Skizze zum Dorfplatz ist ein Brunnen zu erkennen. 
Die Durchführung von Bohrungen ist jedoch gem. § 3 
Abs. 1 Nr. 1.4 nur bis 1 m Tiefe für Bodenuntersuchungen 
zulässig. Damit entfällt aus Sicht des ZV die Errichtung ei-
nes Brunnens soweit dieser nicht leitungsgespeist und 
ohne Kontakt zum Grundwasser errichtet werden soll.

Eventuell sind weitere Verbotstatbestände gem. § 3 Abs. 
1 SGVO betroff en. Seitens des Bereichs Netz sind keine 
Einwände vorhanden.

Beschluss (16:0): 

Zu 2.4.: Es sind keine Baufl ächen oder Baugebiete im Be-
reich des WSG geplant. Die Gestaltung des Dorfplatzes 
wird nicht als Baufl äche angesehen. Eine Abstimmung 
mit dem WWA und dem ZV wird jedoch zeitnah erfolgen.

Zu 2.12.: Der Aussiedlerhof wurde auf einer anderen Pla-
nungsebene genehmigt. 

Der FNP übernimmt lediglich die genehmigte Planung. 
Somit darf davon ausgegangen werden, dass die Belange 
des Trinkwasserschutzes im Rahmen der Baugenehmi-
gung ausreichend gewürdigt worden sind. Keine Ände-
rung.

Zu 2.13.: Dorfplatz. Auf Grund der Hinweise des ZV und 
des WWA ist nun geklärt, dass kein neuer Brunnen ge-
bohrt werden darf. Es ist auch nicht vorgesehen eine 
Wasserstelle an das Trinkwassernetz anzuschließen. Der 
Gemeinde wird vorgeschlagen einen Wassertrog aus-
schließlich mit Regenwasser zu betreiben. Damit kann 
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auch beispielhaft auf die Klimaveränderung hingewiesen 
werden. Bei ausbleibendem Regen wird der Trog lang-
sam austrocknen. Insofern sind die Belange des WSG of-
fensichtlich nicht tangiert. Es erfolgt zeitnah eine Abklä-
rung mit den Fachstellen.

6. Staatliches Bauamt Nürnberg, Schreiben vom 
30.03.2023 

Das StBA übermittelt ein umfangreiches Schreiben, wo-
nach OD-Grenzen, Bauverbotszonen etc. im FNP darzu-
stellen sind. Es folgen Hinweise zu Werbeanlagen, Was-
serableitungen, Sichtfelder und Kosten für Schallschutz-
maßnahmen.

Beschluss (16:0): 

Es handelt sich um eine Aneinanderreihung von Textbau-
steinen, die mit der vorliegenden Planung keinerlei Be-
rührungspunkte aufweisen. OD-Grenze und Bauverbots-
zonen sind der Gesamtüberarbeitung des FNP vorbehal-
ten.

Werbeanlagen, Wasserableitungen etc. sind nicht Ge-
genstand des FNP. Keine Änderung.

A7. IHK Mittelfranken, Mail vom 12.04.2023

Keine grundsätzlichen Einwände.

Zu 16.2 wird angeregt, die wegfallende Gewerbefl äche 
an anderer Stelle zu kompensieren, also wieder als Ge-
werbefl äche auszuweisen, um ansässigen oder neuen 
Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Der Be-
darf an GE-Flächen kann kaum gedeckt werden. Das Flä-
chensparziel des LEP kommt erschwerend hinzu. Auf das 
Eckpunktepapier der IHK „Effi  zienter Umgang mit der 
Fläche“ wird hingewiesen. Zur Zielerreichung können in-
novative Bauweisen wie mehrgeschossige Bebauung 
und maßvolle Nachverdichtung oder Revitalisierung von 
Brachen und Überbauung großer Parkfl ächen beitragen.

Angesichts der zunehmenden E-Mobilität wurden von 
unserer Vollversammlung Positionen verabschiedet, die 
u.a. anregen, für ausreichend Ladeinfrastruktur zu sor-
gen. Dazu könnten Überdachungen mit PV-Anlagen über 
Parkfl ächen einen Beitrag leisten, wie bspw. auf dem ge-
planten öff entlichen Parkraum zwischen katholischer 
Kirche und Friedrichstraße.

Zu einer zukunftsfähigen Infrastruktur gehört ebenso 
ein funktionierendes Radwegenetz, das die wichtigsten 
Verbindungen abbildet. Die Rücknahmen von Baugebie-
ten aufgrund der Wasserthematik sehen wir aus gesamt-
wirtschaftlicher Sicht als angemessen. Gerade vor dem 
Hintergrund der immensen Schäden, die die vergange-
nen Starkregenereignisse angerichtet haben und der da-
raus resultierenden großen volkswirtschaftlichen Risi-
ken. 

Daher ist der Hochwasserschutz, wie er in der FNP-Ände-
rung vollzogen wird, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
schlüssig.

Generell sprechen wir uns bei der strategischen kommu-
nalen Planung, wie sie der Flächennutzungsplan dar-
stellt, dafür aus potenzielle Nutzungskonfl ikte und Flä-
chenengpässe frühzeitig zu erkennen und vorausschau-
end mittels entsprechender Festsetzungen zu vermei-
den. Genauso sollte sie das Ziel haben, dem zukünftigen 
Bedarf aller Nutzungsarten entgegenzukommen. Dafür 
ist die aktive Einbindung der Unternehmerschaft vor Ort 
aus IHK-Sicht sinnvoll.

Beschluss (16:0): 

Die Ausweisung von gleich großen neuen GE-Flächen 
würde dem Ziel des Flächensparens widersprechen. Es 
könnte aber eine kleinere Fläche in mehrgeschossiger 
Bauweise realisiert werden. Dies sollte einer Gesamt-
fortschreibung vorbehalten sein. Die Anregungen der 
IHK unterstützen die Zielrichtung der vorliegenden Pla-
nung und zielen auf eine nachhaltige Entwicklung.

Die Ermittlung der zukünftigen Bedarfe ist einer Gesamt-
fortschreibung des FNP vorbehalten. Dazu wird die IHK 
erneut beteiligt.

A8: Amt für Landwirtschaft, Schreiben vom 31.03.2023 

Auf das Schreiben vom 18.10.2022 wird verwiesen. Die 
Punkte seien noch immer gültig. In der Stellungnahme 
stand:

Zu 16.1: Landwirtschaftliche Nutzfl ächen bleiben durch die 
unterlassene Rückanpassung weiterhin „fachlich unberech-
tigterweise Bestandteil des FFH – Gebietes.“ Dort werden 
Bewirtschaftungsaufl agen festgelegt, obwohl diese aus 
fachlicher Sicht nicht einschlägig wären. Eine Rückanpas-
sung wäre geboten.

Zu 16.2: Bei Neuausweisung von Baufl ächen fordert das 
AELF, dass landwirtschaftliche Flächen nur im unbedingt 
notwendigen Umfang überplant werden. Das Wohnhaus 
wird farblich auf weißer Farbe dargestellt, wie eine land-
wirtschaftliche Fläche. „Das Wohnhaus hat nichts mit land-
wirtschaftlicher Fläche gemein.“

Die Zufahrt zu Fl.-Nr. 1045 ist zu gewährleisten.

Zu 16.8: Bei Neuausweisung von Baufl ächen fordert das 
AELF, dass landwirtschaftliche Flächen nur im unbedingt 
notwendigen Umfang überplant werden.

Zu 16.9: Sofern keine lw. Hofstelle mehr aktiv bewirtschaf-
tet wird, besteht Einverständnis. Allerdings ist auf umlie-
gende landwirtschaftliche Betriebe und Hofstellen Rück-
sicht zu nehmen. Aus forstlicher Sicht bestehen keine Ein-
wendungen.
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Alle anderen geplanten Änderungen betreff en landwirt-
schaftliche Belange nicht nachteilig.

Beschluss (16:0): 

Die damalige Abwägung bleibt bestehen. 

Zu 16.1: Einstufungen als FFH-Gebiete unterliegen dem 
EU-Recht. Einzelne, kleinere Teilfl ächen wären auch bei 
einer „Rückanpassung“ nicht herausgenommen worden. 

Der Schutz der allgemeinen Lebensgrundlagen, dazu ge-
hören Fauna und Flora (FFH!) muss auch dem AELF ein 
Anliegen sein. Daher ist das Ansinnen einer „Rückanpas-
sung“ eher unverständlich und wird abgelehnt.

Zu 16.2: Die Darstellung des bestehenden Wohnhauses 
in einer weißen Fläche ist eine übliche Bestandsdarstel-
lung (übrigens wie auch ein Aussiedlerhof) und bedeu-
tet, dass der Bestand zwar akzeptiert wird, dass aber 
nicht eine Baufl äche oder ein Baugebiet im Sinne des § 1 
Abs. 1 und 2 BauNVO damit gekennzeichnet wird. Der 
Baubestand ist im Übrigen in hellgrauer Farbe darge-
stellt.

Der FNP regelt keine Zufahrten.

Zu 16.8: Ob bei Neuausweisungen von Baufl ächen land-
wirtschaftliche Flächen benötigt werden, lässt sich der-
zeit nicht sagen. Kenntnisnahme.

Zu 16.9: Nach Kenntnis der Gemeinde beinhalten die 
Mischgebietsfl ächen keine aktiv betriebenen Hofstellen. 
Eine Beeinträchtigung benachbarter Flächen ist nicht er-
kennbar.

Keine Änderung.

A 9. Bay. Bauernverband, Schreiben vom 12.04.2023 

Die für die geplanten Baumaßnahmen notwendigen Aus-
gleichsfl ächen sind auf öff entlichem Grund zu errichten. 
Zur Bewertung dieser Flächen ist die langfristige Bewirt-
schaftung heranzuziehen. Einschränkungen der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung von Flächen sind für 
Bewirtschafter wie für Eigentümer nicht zumutbar.

Für die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfl ä-
chen aktiv wirtschaftender Betriebe sind den Betrieben 
passende Ersatzfl ächen zur Verfügung zu stellen. Beson-
ders die Flächen nordwestlich von Retzelfembach, die 
für Renaturierungsaspekte verändert werden sollen, 
sind hier zu nennen. Es wird daher gefordert die ange-
dachten Maßnahmen nochmals zu hinterfragen, „da eine 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung hier keine Ver-
schlechterung darstellen würde.“

Wichtige landwirtschaftliche Nutzfl ächen (Grünland) 
sind ebenfalls östlich von Kreppendorf betroff en. „Hier 
einen überregionalen Biotopverbund zu entwickeln muss 
hinterfragt werden.“ Emissionen aus ordnungsgemäßer 
Landwirtschaft sind von künftigen Grundstückseigentü-
mern zu dulden. Bei Erschließungsmaßnahmen sind Zu-
fahrten zu lw. Grundstücken zu erhalten. Auf Bestimmun-
gen gem. § 47 Bay. AGBGB wird hingewiesen.

Beschluss (15:0): 

Ökoausgleichsfl ächen werden nicht ohne Zustimmung 
des Grundeigentümers durchgeführt. Sie können sehr 
wohl auch auf privaten Flächen stattfi nden. Es erfolgt ein 
fi nanzieller Ausgleich. Insofern stellt sich die Frage der 
Zumutbarkeit nicht.

Die genannten „Renaturierungskonzepte“ in Bereichen 
bei Retzelfembach und bei Kreppendorf sind nicht neu in 
den FNP aufgenommen worden, sondern befi nden sich 
seit vielen Jahren bereits in der Darstellung. Sie sind da-
her nicht Gegenstand der 16. Änderung des FNP.

Der Verweis auf Duldung von Emissionen aus der Land-
wirtschaft ist allgemein gehalten und hat keinen Bezug 
zur vorliegenden 16. Änderung. Ebenso betriff t der all-
gemeine Verweis auf Art. 47 (nicht Paragraf!) Bay.AGBGB 
nicht den vorliegenden Plan der 16. Änd. Art. 47 betriff t 
den Grenzabstand von Pfl anzen. Zufahrten zu Grundstü-
cken sind immer in konkreten Einzelfällen zu beurteilen.

Keine Änderung.

A10. N-ergie-NetzGmbH, Schreiben vom 24.03.2023 

Erneute Kenntnisnahme. Es ergeben sich keine weiteren 
Anregungen und Bedenken zum früheren Schreiben vom 
19.09.2022. 

Übersandt wurde damals ein Bestandsplan von Anlagen 
der N-ergie, der aber nur informellen Charakter hat. Im Gel-
tungsbereich können sich weitere Versorgungsanlagen an-
derer Netzbetreiber befi nden. 

Einige Änderungen haben sich ergeben:

– In Raindorf wurden zw. Station 2 und 3 die Freileitungen 
durch Erdkabel ersetzt.

– Die Station Waldstr. 4 und Seukendorfer Str. 17 wurden 
zurückgebaut.

– Einige andere Stationen fehlen (Angaben liegen vor).

Die Schutzzonen sind nicht im Bestandsplan der N-ergie 
eingezeichnet. Diese werden im Zuge von Stellungnahmen 
zu evtl. nachfolgenden B-Plänen mitgeteilt. Um Beteili-
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gung bei öff entlichen und privaten Baumaßnahmen wird 
gebeten.

Beschluss (15:0): 

Die Änderungen im Netzbestand wurden bereits in den 
aktuellen Stand 16. Änd. FNP übernommen, ebenso eini-
ge textliche Ausführungen. Keine Änderung erforderlich. 

A11. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 
03.04.2023 Az. W104294903

Zum Schreiben vom 28.09.2022 ergeben sich keine Ände-
rungen. Die Telekom schrieb damals: 

Die Telekom hat im Planungsgebiet Anlagen (Plan beige-
fügt). Bestand und Betrieb der Anlagen müssen gewähr-
leistet bleiben. Zu gegebener Zeit werden zu Bebauungs-
plänen detaillierte Stellungnahmen abgegeben.

Beschluss (15:0): 

Die Leitungsbestände der Telekom haben keinen Einfl uss 
auf die Darstellungen im FNP.

A12: Keine Einwendungen haben vorgebracht:

� Stadt Langenzenn, Schreiben vom 26.04.2023

B. Äußerungen aus der Öff entlichkeitsbeteiligung

B1: Bürger 1 (Name und Adresse der Gemeinde be-
kannt)

Der Verlauf der Hochwasserlinie entspricht nicht dem 
tatsächlichen Verlauf bisheriger Hochwasserereignisse 
(Fl.-Nr. 853 in Kreppendorf). Ein Betriebsgebäude, das 
aber hochwasserfrei errichtet wurde, steht im Plan inner-
halb der Hochwasserbereiche. Es wird beantragt die bei-
den Hochwasserlinien HQ100 und HQextrem so anzupas-
sen, dass das Gebäude nicht innerhalb des Überschwem-
mungsgebietes liegt.

Beschluss (16:0): 

Die Darstellung der beiden Hochwasserlinien erfolgt als 
nachrichtliche Übernahme aus den Unterlagen des WWA 
bzw. des Bayernatlas. Eine eigenmächtige Änderung der 
amtlichen Linien ist nicht möglich. Bei konkreten Bau-
maßnahmen wird jedoch das zuständige Amt die örtli-

chen Verhältnisse prüfen, so dass dem Eigentümer keine 
Nachteile aus der Darstellung im FNP entstehen.

Es erfolgt keine Änderung der Planung.

Aufgestellt 

STADT & LAND
Wilhelmstraße 30
91413 Neustadt/Aisch

Beschluss (16:0):

Der Gemeinderat Veitsbronn wägt alle im Rahmen der 
Beteiligung der Öff entlichkeit gem. § 3 (2) BauGB BauGB 
sowie der Beteiligung der Behörden und Träger öff entli-
cher Belange gem. § 4 (2) BauGB vorgebrachten Stellung-
nahmen zur 16. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes in der o.g. Weise ab, und stellt damit 
die 16. Änderung des Flächennutzungs- und Landschafts-
planes der Gemeinde Veitsbronn fest. 

TOP 06  Bebauungsplan Nr. 47 „Wohnan-
lage Waldstraße“ – Satzungs-
beschluss

Auswertung und Abwägung der während der Öff entlich-
keits- und Behördenbeteiligung von Dienstag, den 
08.11.2022 bis einschließlich Donnerstag, 08.12.2022 
eingegangenen Stellungnahmen anlässlich des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 47 – „Wohnanlage 
Waldstraße“ Gemeinde Veitsbronn – Landkreis Fürth. An-
wendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB.

Folgende Träger öff entlicher Belange haben Stellung-
nahmen zur Planung vorgebracht:

– N-ERGIE Netz GmbH, Nürnberg

– Landratsamt Fürth, Zirndorf

– Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL Süd PTI 13, 
Nürnberg

– Infra Fürth GmbH, Fürth

– Planungsverband Region Nürnberg, Nürnberg

– Bund Naturschutz, Veitsbronn

– Staatliches Bauamt, Abt. Straßenbau, Nürnberg

– Wasserwirtschaftsamt Nürnberg, Nürnberg

– Regierung von Mittelfranken, Höhere Landesplanungs- 
und Raumordnungsbehörde, Ansbach

– TenneT TSO GmbH, Bayreuth 
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Folgende Träger öff entlicher Belange haben keine Stel-
lungnahmen zur Planung vorgebracht:

– Erlanger Stadtwerke AG (Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Eltersdorfer Gruppe), Erlangen

– Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) Kreis-
gruppe Fürth, Nürnberg

1. N-ERGIE Netz GmbH – 15.11.2022

In der Anlage erhalten Sie einen Bestandsplan der N-ER-
GIE Netz GmbH und der von uns gegebenenfalls im Rah-
men einer Betriebsführung mitbetreuten Versorgungsla-
gen im oben genannten Bereich. Der Bestandsplan ent-
hält Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH und besitzt nur in-
formellen Charakter. Soweit es sich vorstehend nicht um 
Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH handelt, wird diese im 
Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagenbetreiber tä-
tig.

Zusätzlich zu den auf dem überlassenden Plan bekannt 
gegebenen Anlagen können sich vor Ort weitere im Ei-
gentum Dritter stehende Anlagen – insbesondere Kabel, 
Rohre oder Leitungen zum Anschluss von Erneuerbaren 
Energieanlagen – befi nden, für die wir nicht zuständig 
sind. 

Über diese können wir keine Auskunft geben und diese 
sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hier-
für ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig.

Netzerneuerungen oder Neuverlegungen sind zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Zwischen einer Bebau-
ung und den vorhandenen Kabeltrassen ist ein Abstand 
von 1,00m einzuhalten. Die niederspannungsseitige Er-
schließung der Wohnanlage ist eventuell über die Stati-
on Siegelsdorf 01 möglich. Zur Anschlussbestimmung 
sind die Anschlussleistungen erforderlich. Wir bitten um 
zeitnahe Abstimmung. Sind keine Gehwege geplant, wird 
ein Versorgungsstreifen von ca. 1,00 m Breite empfoh-
len.

Zwischen geplanten Baumstandorten und Versorgungs-
leitungen, ist nach dem DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt 
GW 125 „Baumpfl anzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsleitungen“ ein Abstand von 2,50 m einzuhal-
ten. Wir bitten Sie die oben genannten Punkte in den Er-
läuterungsbericht mit aufzunehmen und zu veranlassen, 
dass wir bei allen öff entlichen und privaten Planungen 
und Bauvorhaben wie z.B. Straßen- und Kanalbauarbei-
ten, Baumpfl anzungen etc. rechtzeitig in den Verfah-
rensablauf eingebunden werden.

Abwägung (16:0):

Die nachstehenden Hinweise der N-ERGIE werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet. Der Erläuterungsbe-
richt ist gem. letztem Absatz zu ergänzen. 

2. Landratsamt Fürth – 14.12.2022

1. Abteilung 1– SG 13 – Abfallwirtschaft:

Hinweis (keine Einwände!):

Wenn unmittelbar vor dem Anwesen eine Abholung der 
jeweiligen Müllfraktionen (Restmüll, Papier, Gelbe Tonne 
und Biomüll) erfolgen soll, müssen die Erschließungs-
straßen bestimmte Anforderungen erfüllen. Es muss sich 
um öff entliche, mit 3-achsigem Schwerlastverkehr be-
fahrbare Straßen handeln. Straßen im Begegnungsver-
kehr müssen eine Mindestbreite von 4,75 m aufweisen. 

Wobei sichergestellt sein muss, dass auch bei parkenden 
Fahrzeugen eine Durchfahrbreite von mindestens 3,55 m 
für die Müllsammelfahrzeuge vorhanden ist. Erforderli-
chenfalls wäre dies mit entsprechenden verkehrsrechtli-
chen Maßnahmen zu regeln. Im Bedarfsfall sind Wende-
anlagen ebenfalls entsprechend RASt 06 auszuführen. 
Bevorzugt wird hier der Wendekreis nach Bild 58. Ein 
Rückwärtsfahren von Müllsammelfahrzeugen ist nach 
den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nicht 
zulässig.

Private Verkehrsfl ächen werden aus Haftungsgründen 
grundsätzlich nicht von Müllsammelfahrzeugen befah-
ren. Die betroff enen Anwohner haben ihre Müllfraktion 
am jeweiligen Abfuhrtag an einer öff entlichen, mit Müll-
fahrzeugen befahrbaren Verkehrsfl äche zur Abholung 
bereitzustellen. Die Abfallwirtschaft behält sich erfor-
derlichenfalls vor, die Standorte für die Bereitstellung 
der Müllfraktion festzulegen.

Abwägung (13:3):

Die nachstehenden Hinweise des SG 13, Abfallwirtschaft, 
werden zur Kenntnis genommen und soweit möglich, be-
achtet.

2. Abteilung 4 – SG 41 AB 412 – Wasserrecht/ Boden-
schutz/ Altlasten:

Wasserrecht:

a)  Vornehmlich soll Niederschlagswasser ortsnah in den 
Untergrund versickern (§ 55 Abs. 2 WHG). Sofern gesam-
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meltes Niederschlagswasser versickert werden soll, ist 
die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NW-
FreiV) in Verbindung mit den technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlags-
wasser in das Grundwasser (TRENGW) in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten. Sollten die Vorgaben der NW-
FreiV überschritten werden, ist eine wasserrechtliche 
Gestattung beim Landratsamt Fürth zu beantragen.

b)  Sollte Grundwasser währen der Bauzeit abgesenkt 
werden müssen (Bauwasserhaltung), so bedarf dies ge-
mäß Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 Bayerisches Wassergesetz (Bay-
WG) einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landrat-
samt Fürth zu beantragen ist. Vorsorglich weisen wir da-
rauf hin, dass eine dauerhafte Grundwasserabsenkung 
nicht genehmigungsfähig ist. Die Keller sind daher ggf. in 
wasserdichten Wannen zu errichten.

 c)   Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg ist zu hören und 
dessen Stellungnahme zu beachten.

Bodenschutz und Altlasten:

Das Grundstück im Plangebiet ist derzeit nicht im Katas-
ter nach Art. 3 Bayerisches Bodenschutzgesetz enthal-
ten. Wir weisen jedoch darauf hin, dass das Altlastenka-
taster keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und 
eine Altlastenfreiheit nicht garantiert werden kann. Soll-
ten bei Eingriff en in den Untergrund organoleptische 
Auff älligkeiten festgestellt werden, sind unverzüglich 
das Landratsamt Fürth und das Wasserwirtschaftsamt 
Nürnberg zu informieren.

Abwägung (16:0):

Die nachstehenden Hinweise des SG 41, Wasserrecht/Bo-
denschutz, werden zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 

3. Abteilung 4 – SG 42 – Naturschutz Technik:

Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes, insbe-
sondere beim Abriss des Bestandsgebäudes und der Räu-
mung des Grundstückes, sind die Vorgaben des besonde-
ren Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG weiterhin zu be-
achten.

Abwägung (16:0):

Die nachstehenden Hinweise des SG 42, Naturschutz/
Technik werden zur Kenntnis genommen und soweit 
möglich, beachtet.

4. Abteilung 4 – Bauwesen SG 45 (Kreisbaumeister):

Städtebaulich ist die Planung, welche die Grundlage für 
den Bebauungsplan und die Festsetzungen bildet, kri-
tisch zu bewerten.

Ein Einfügen nach § 34 BauGB hätte sicherlich nicht be-
stätigt werden können, aber durch die Ausübung der Pla-
nungshoheit kann durch Bauleitplanung die Grundlage 
für eine Genehmigung geschaff en werden. Grundsätzlich 
wird empfohlen, in der Legende zum VBP unter A nur 
Planzeichen aufzuführen, die auch im Planteil enthalten 
sind. Nicht enthaltene Planzeichen wie beispielsweise 
für Baulinien sollten entfernt werden.

Unter B 3.1 wird festgesetzt, dass die zul. GRZ durch die 
Flächen von Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten 
und durch Nebenanlagen nach § 14 bis zu 50% aber nur 
bis maximal zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden 
darf. Darüber hinaus sollen „weitere Überschreitungen in 
geringfügigem Ausmaß“ zugelassen werden. Es wird hier 
um ergänzende Erläuterungen in der Begründung gebe-
ten. Zudem wird um Klarstellung gebeten, in welchen 
Fällen dies möglich sein soll und wie sich der Passus „ge-
ringfügiges Ausmaß“ defi niert.

Abwägung (16:0):

Die Hinweise des SG 45, Kreisbaumeister, werden zur 
Kenntnis genommen. Der Gemeinde ist bewusst, dass 
das Vorhaben im Rahmen einer Einzelbaugenehmigung 
nach § 34 BauGB kritisch zu beurteilen ist. Aufgrund des 
aktuellen Wohnungsbedarfs in der Gemeinde wird aber 
diesem Belang Vorrang eingeräumt. Auch mit dem Hin-
tergrund, dass aktuell keine Baugebiete vorhanden sind, 
in denen der Wohnungsbedarf zeitnah abgedeckt wer-
den kann. In der Begründung ist eine entsprechende Er-
läuterung zur städtebaulichen Planung (Einfügungsge-
bot) aufzunehmen. 

Die weiteren Hinweise sind ebenfalls in der Begründung 
bzw. in der Legende zu konkretisieren.

5. Abteilung 4 – Arbeitsbereich 452 (Bauwesentech-
nisch):

zu 3. Maß der baulichen Nutzung:

Denkbar wäre die Angabe der max. Geschossigkeit oder 
die Angabe der maximalen Wandhöhe bzw. Firsthöhe. 
ggf. mit Bezug auf das Höhensystem NN.

Abwägung (16:0):

Der Hinweis des SG 452, Bauwesentechnisch, wird zur 
Kenntnis genommen. Entsprechende Festsetzung ist in 
den Bebauungsplan aufzunehmen.
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6. Kreisbrandinspektion des Landkreises Fürth:

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 „Wohn-
anlage Waldstraße“ im beschleunigten Verfahren be-
steht Einverständnis, wenn beigefügte Hinweise beach-
tet werden. 

Abwägung (17:0):

Der Hinweis der Kreisbrandinspektion wird zur Kenntnis 
genommen.

3. Deutsche Telekom Technik GmbH, TI NL Süd PTI 13 – 
15.11.2022

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befi nden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben. Wir bitten, die 
Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Te-
lekommunikationslinien der Telekom anzupassen, dass 
diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder 
verlegt werden müssen.

Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich. Bitte teilen Sie uns 
zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder 
Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im Planbereich 
stattfi nden werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und 
den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Te-
lekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen:

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und aus-
reichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite 
von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunika-
tionslinien der Telekom vorzusehen. Hinsichtlich geplan-
ter Baumpfl anzungen ist das „Merkblatt über Baums-
tandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanla-
gen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Ab-
schnitt 3, zu beachten. 

Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpfl anzun-
gen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom nicht behindert wer-
den.

Im Fall, dass im Baugebiet Verkehrsfl ächen als nicht öf-
fentliche Verkehrswege gewidmet werden, aber diese 
Flächen zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
mit Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung ste-
hen müssen, bitte wir Sie zur Sicherung der Telekommu-
nikationsversorgung, das jeweilige Grundstück bzw. die 
jeweilige Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB als mit ei-
nem Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland 
GmbH, Sitz Bonn als zu belastende Fläche festzusetzen.

Diese Kennzeichnung allein begründet das Recht zur Ver-
legung und Unterhaltung jedoch noch nicht. Deshalb 
muss in einem zweiten Schritt die Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch 
mit folgendem Wortlaut:

„Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom 
Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf 
Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Te-
lekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungs-
beschränkung.“ erfolgen. Bei Planungsänderungen bit-
ten wir Sie uns erneut rechtzeitig zu beteiligen.

Abwägung (17:0):

Die nachfolgenden Hinweise der Telekom Deutschland 
werden zur Kenntnis genommen und beachtet.

4. Infra Fürth GmbH – 09.11.2022

Seitens der Infra Fürth Gmbh bestehen keine Einwände 
gegen das Vorhaben. Die Gasleitung der Infra Fürth 
Gmbh in der Waldstraße in Veitsbronn ist zu beachten, 
siehe beil. Plan

Abwägung (17:0):

Der Hinweis der Infra Fürth GmbH wird zur Kenntnis ge-
nommen. Der Bestandsplan wird der Begründung als An-
lage angehängt.

5. Planungsverband Region Nürnberg – 18.11.2022

Es wurde festgestellt, dass das o. g. Vorhaben der Ge-
meinde Veitsbronn aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt wurde und als Planungsvorhaben nicht überörtlich 
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bedeutsam ist. Eine Behandlung im Planungsausschuss 
ist daher nicht erforderlich.

Abwägung (17:0):

Der Hinweis des Planungsverbandes Region Nürnberg 
wird zur Kenntnis genommen.

6. Bund Naturschutz – 06.12.2022

1. Nachverdichtung

Der Bund Naturschutz zieht grundsätzlich die Nachver-
dichtung und Schließung von Baulücken innerorts der 
Ausweisung von neuen Baugebieten auf Kosten der land-
wirtschaftlichen oder anderweitigen Naturfl ächen vor.

2. Fehlende Umweltprüfung

Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunig-
ten Verfahren nach den Bestimmungen des §13a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung hält der Bund 
Naturschutz aber für problematisch.

Das Grundstück liegt schon seit einigen Jahren brach. Na-
türliche Besiedlung und Vermehrung von verschiedenen 
Arten der Fauna und Flora fand ungestört statt. Eine Ver-
grämung diverser Tierarten erfolgte unseres Wissens 
nach nicht. So kann es durchaus sein, dass seltene schüt-
zenswerte Reptilienarten wie Eidechse und Blindschlei-
che und Vogelarten dort vorkommen. Hier sollte unserer 
Meinung nach doch noch eine Überprüfung und gegebe-
nenfalls eine Absammlung seltener Arten stattfi nden.

3. Brauchwassernutzung, Photovoltaik, Solarthermie, 
Dachbegrünung, Stellplatzfl ächen

Moderne Neubauten können und müssen aus Klima-
schutzgründen und Gründen der Nachhaltigkeit mit allen 
Errungenschaften der modernen Technik ausgerüstet 
werden. So sind bereits im Plan unter der Überschrift 
„Gewässerschutz“ die Regenwassernutzung als Brauch-
wasser oder die Gestaltung der Stellplatzfl ächen mit 
durchlässigen Belägen als Beispiele genannt. Es sind je-
doch nur „Kann-Formulierungen“, es handelt sich also le-
diglich um Vorschläge.

Der Bund Naturschutz fordert eine Festlegung auf und 
Verpfl ichtung zu derlei Klimaschutzmaßnahmen. Die Pla-
ner sollten von Beginn an getrennte Wassersysteme in 
den Bau einplanen, damit Regenwasser zum Gießen, Wa-
schen und für die Toilettenspülung genutzt werden kann. 
Es könnte auch nach heutigen technischen Standards 
schon eine Grauwassernutzung stattfi nden. Wasser-

durchlässige Bodenbeläge und Regenwasserzisternen 
sollten genauso ein Muss sein wie die energetische Nut-
zung von Photovoltaikanlagen für Strom und Solarther-
mie für Warmwasser. Zur Verbesserung des Wohnklimas 
werden an den Grundstücksrändern im Süden und Wes-
ten standortgerechte Hecken und Einzelbäume ge-
pfl anzt. Zusätzlich könnte eine Fassadenbegrünung (au-
tomatische Bewässerung) und die Norddachbegrünung 
durchgeführt werden.

4. Bodenschutz, Entsiegelung

Es wird vorgenutzte Fläche wiedernutzbar gemacht. Die 
Versiegelungsfl äche durch die neue Bebauung wird je-
doch in der Summe höher sein wie zuvor durch die klei-
nen Wohngebäude mit umliegenden Gärten. Hier könnte 
eine Beteiligung an der Entsiegelung an anderer Stelle 
(zum Beispiel beim Bad-Parkplatz oder beim Schützen-
heim-Parkplatz) das ökologische Image des Bauvorha-
bens erhöhen. Der Bund Naturschutz bittet darum, die 
vorgebrachten Vorschläge und Anregungen in die künfti-
ge Planung einzubeziehen. 

Abwägung (14:3):

Die Hinweise des Bund Naturschutz werden zur Kenntnis 
genommen. Nachdem es sich um einen Bebauungsplan 
der Innenentwicklung (§ 13a BauGB) handelt sind weiter-
gehende Umweltprüfungen nicht erforderlich. Weiterge-
hende Festsetzungen im Bebauungsplan (Brauchwasser-
nutzung, Photovoltaik, Solarthermie, Dachbegrünung, 
Stellplatzfl ächen) sind im Rahmen der Bauleitplanung 
nicht erforderlich, da diese Punkte (soweit gesetzliche 
Vorgaben bestehen, z. B. Freifl ächengestaltungssatzung 
der Gemeinde Veitsbronn) im Genehmigungsverfahren 
des Einzelbauvorhabens geprüft und gefordert werden.  

7. Staatliches Bauamt, Abt. Straßenbau – 14.11.2022

Seitens des Staatlichen Bauamtes Nürnberg stimmen wir 
der vorgelegten Änderung bzw. Aufstellung des Bebau-
ungsplanes zu, wenn folgende Aufl agen berücksichtigt 
und aufgenommen werden:

1. Der Straßenbaulastträger der Kreisstraße trägt kei-
nerlei Kosten, die im Zusammenhang mit der Erschlie-
ßung des Bauleitplanes Nr. 47 und eventuell notwendi-
gen baulichen Änderungen im Einmündungsbereich 
Waldstraße/Langenzenner Str. stehen.

2. Die fuß- und radwegmäßige Erschließung des Bauleit-
plangebietes ist sicher zu stellen. Der Straßenbaulastträ-
ger der Kreisstraße übernimmt hierfür keine Kosten.
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Wir empfehlen, vor allem im Hinblick auf zunehmende 
Starkniederschläge, Hausöff nungen (Kellerschächte, 
Hauseingänge, Tiefgarageneinfahrten, o. ä.) immer et-
was erhöht über Gelände- und Straßenniveau vorzuse-
hen und Keller als dichte Wannen auszubilden. Wir ver-
weisen auf die Schutzmaßnahmen bei Starkregenereig-
nissen gemäß der Bürgerbroschüre „Leitfaden Starkre-
gen – Objektschutz und bauliche Vorsorge“.

Abwasserbeseitigung:

Gemäß Bebauungsplan soll die Entsorgung der Abwäs-
ser im Planungsgebiet durch Anschluss an die vorhande-
nen Einrichtungen erfolgen. Hierzu nehmen wir wie folgt 
Stellung:

Grundsätzlich gilt für die Entwässerung eines neuen Bau-
gebiets die Vorgabe nach §55(2) WHG, dass die Entwäs-
serung im Trennsystem erfolgen soll (Versickerung des 
Niederschlagswassers oder Ableitung des Niederschlags-
wassers in ein oberirdisches Gewässer). Dieser Grundsatz 
ist für das neu geplante Baugebiet entsprechend anzu-
wenden. Erst wenn im Detail geprüft ist, dass die bei den 
vorgenannten Varianten (bzw. eine Kombination aus bei-
den) nicht möglich sind, wäre eine Einleitung in eine be-
stehende Mischwasserkanalisation denkbar.

Für beide Fälle gilt, dass die Neuversiegelung zu minimie-
ren ist und abfl ussmindernde Maßnahmen (z.B. Begrü-
nung von Dachfl ächen, Rückhalt in Grünfl ächen, Zister-
nen) anzustreben sind. Allerdings ist es wichtig, dass die 
hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanalsystems durch 
den Neuanschluss nicht beeinträchtigt wird. Außerdem 
ist im Hinblick auf die Entsorgung über die bestehende 
Mischwasserkanalisation sicherzustellen, dass die Misch-
wasserentlastungsanlagen bezüglich der Schmutzfracht 
ausreichend dimensioniert sind.

Darüber hinaus weisen wir ausdrücklich auf folgenden 
Sachverhalt hin. Insbesondere bei Starkregenereignissen 
besteht die Gefahr der Überfl utung von bestehenden 
Bebauungen und neuen Baugebieten (urbane Sturzfl ut). 
Es wird daher empfohlen zu prüfen, wie das Wasser bei 
Überlastung der Kanalisation abfl ießt. Hieraus abgelei-
tet sind ggf. weitere Maßnahmen zum Schutz der Bebau-
ung zu treff en.

Abwägung (17:0):

Die Hinweise des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg 
werden zur Kenntnis genommen und beachtet.

9. Regierung von Mittelfranken, Höhere Landespla-
nungs- und Raumordnungsbehörde – 17.11.2022

Die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Lan-
desplanungsbehörde anhand der von ihr in dieser Eigen-
schaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raum-

Wir bitten um Übersendung des Gemeinderatsbeschlus-
ses, wenn unsere Stellungnahme behandelt wurde. Wei-
terhin bitten wir um Übersendung des rechtsgültigen 
Bauleitplanes (einschließlich Satzung).

Abwägung (17:0):

Die Hinweise des Staatlichen Bauamtes werden zur 
Kenntnis genommen und beachtet.

8. Wasserwirtschaftsamt Nürnberg – 08.12.2022

Allgemein:

Vor Baubeginn sollte durch geeignete Untergrunderkun-
dungen abgeklärt werden, wie hoch das Grundwasser an-
steht. Permanente Grundwasserabsenkungen können 
grundsätzlich nicht befürwortet werden. Sollten hohe 
Grundwasserstände angetroff en werden, müssen die 
Keller als wasserdichte Wannen ausgebildet werden.

Durch Tiefgaragen können nachteilige Folgen für das 
Grundwasser oder für Dritte (z.B. Aufstau, Umleitung, 
Absenkung) entstehen. Vor Errichtung von Gebäuden, 
die großfl ächig in den Grundwasserkörper eingreifen, ist 
durch ein hydrogeologisches Gutachten der Einfl uss auf 
das Grundwasser zu ermitteln und ggf. geeignete Abhil-
femaßnahmen zu planen. 

Ein Eingriff  in das Grundwasser stellt grundsätzlich einen 
Benutzungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Abs. 2 
Nr. 1 oder ggf. § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG dar. Benutzungen sind 
in einem wasserrechtlichen Verfahren zu behandeln.

Altlasten:

Im Südwesten grenzt eine Altlastenverdachtsfl äche (Ka-
tasternummer 57300520) an das Plangebiet. Da dem 
Wasserwirtschaftsamt keine näheren Informationen zu 
der Fläche vorliegen, kann eine Belastung des Grundwas-
sers nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sollte für die 
Errichtung der Tiefgarage eine Wasserhaltung erforder-
lich sein, muss das geförderte Wasser baubegleitend auf 
Schadstoff e untersucht werden.

Gewässer/ Hochwasser/ Starkregenereignisse:

Das Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und 
Verkehr hat zusammen mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz mit Schrei-
ben vom 08.08.2019 eine Arbeitshilfe „Hochwasser- und 
Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ herausgege-
ben. Diese soll Gemeinden als Unterstützung bei der Er-
mittlung und Abwägung möglicher Hochwasser- und 
Starkregenrisiken dienen. Diese Arbeitshilfe soll zukünf-
tig Grundlage für die Risikoabschätzung bei jeder Auf-
stellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen 
sein und bereits bei der Aufstellung den Ingenieurbüros 
und Gemeinden als Planungsgrundlage dienen.
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Wand angrenzen ist ein Aussteigen nach dem Einparken 
schlecht möglich, bzw. unmöglich.

Es ist zu befürchten, dass die TG-Stellplätze als Lager ge-
nutzt werden und die Fahrzeuge entlang der Waldstraße 
abgestellt werden, nachdem ja keine Pfl icht zur Garagen-
nutzung besteht. (ist ja bereits bei vielen bestehenden 
Objekten in der Waldstraße der Fall)

Dies führt immer wieder zu Problemen mit den Müllfahr-
zeugen. Außerdem ermöglicht die lange schmale Zufahrt 
zu der Tiefgarage keinen Gegenverkehr, es werden sich 
vermehrt die Autos auf der Waldstraße stauen.

Zur Müllabfuhr:

Die gelben Tonnen wurden zuletzt am 07.11.2022 wieder 
einmal nicht geleert! Am 17.11. (Papiertonne) musste der 
Fahrer der Fa. Merkel die gesamte Waldstraße rückwärts 
(West ➔ Ost) bis zur Diakonie fahren und wenden, da er-
neut wegen abgestellter Fahrzeuge Waldstraße West 
kein Durchfahren der gesamten Waldstraße möglich war. 
Dass es immer wieder zu Problemen mit der Müllabfuhr 
kommt, weil parkende Fahrzeuge den Verkehrsfl uss be-
hindern, wurde der Gemeinde des Öfteren mitgeteilt. 
Dieses egoistische Verhalten Einzelner (Hauptsache ich 
habe einen Parkplatz) wäre für die Fahrer der Müllfahr-
zeuge und sonstige Lieferfahrzeuge eine vermeidbare 
Stresssituation.

bedeutsamen Belange der Raumordnung und Landespla-
nung zum o.a. Entwurf wie folgt Stellung:

In der Gemeinde Veitsbronn, Ortsteil Siegelsdorf soll im 
Sinne einer Nachverdichtung der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan Nr. 47 „Wohnanlage Waldstraße“ im Innen-
ortbereich aufgestellt und ein allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt werden. Es ist auf einem bislang unterge-
nutzten Areal eine mehrgeschossige Wohnbebauung mit 
insg. 23 Wohneinheiten vorgesehen (vgl. Begründung 
S.8). Der Geltungsbereich umfasst etwa 0,3 ha. Der wirk-
same Flächennutzungsplan stellt bereits Wohnbaufl ä-
chen dar.

Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden 
nicht erhoben.

Abwägung (17:0):

Die Hinweise der Regierung von Mittelfranken werden 
zur Kenntnis genommen.

10. Erlanger Stadtwerke AG (Zweckverband zur Was-
serversorgung der Eltersdorfer Gruppe)

Keine Stellungnahme

11. Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) Kreis-
gruppe Fürth

Keine Stellungnahme

12. TenneT TSO GmbH – 10.11.2022

Die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen zum 
oben genannten Vorgang hat ergeben, dass in dem Be-
reich keine Anlagen der TenneT TSO GmbH vorhanden 
sind.

Belange unseres Unternehmens werden somit durch die 
geplante Maßnahme nicht berührt.

Wird zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung ist nicht 
erforderlich.

13. Anwohner – 21.12.2022

Stellungnahme und Fragen zur Neubaumaßnahme mit 
23 Wohneinheiten in der Waldstraße 1, Veitsbronn-Sie-
gelsdorf (Bebauungsplan 47)

Die Tiefgarage ist für die heutigen Fahrzeuggrößen (SUV) 
zu eng. Manche Parkplätze sind nur durch mühevolles 
Rangieren zu befahren. Bei den Parkplätzen, die an die 



36 | VEITSBRONNER GEMEINDEBLATT | AMTSBLATT VOM 1. AUGUST 2023

Anmerkung zum Vorschlag Einbahnstraße:

Bei einer Einbahnstraßenregelung fl ießt der gesamte 
Verkehr auch durch die Nord- und Ostseite der Waldstra-
ße. Dies würde eine sehr hohe Verkehrsdichte durch die 
Waldstraße mit sich bringen. Unzählige Fahrzeuge wür-
den dann an den Gartenzäunen der nördlichen Anlieger 
mit geringstem Abstand vorbeifahren, da hierdurch ab-
gestellte Fahrzeuge neben dem Gehweg die Fahrbahn 
eingeengt ist.

Daraus ergeben sich sehr hohe Unfallgefahren für

1. Die aus den Grundstücken ausfahrenden Fahrzeuge

2. Alle Personen, Kinder und Erwachsene, die die Straße 
überqueren müssen, um auf den gegenüberliegenden 
Gehsteig zu gelangen.

Nachdem heute schon viele Verkehrsteilnehmer die 30 
km/h in der Waldstraße missachten kann davon ausge-
gangen werden, dass in Zukunft noch mehr Autofahrer 
zu schnell an den Gartenzäunen vorbeifahren und damit 
die Unfallgefahr steigt. Diese Situation ist nicht akzepta-
bel.

Ein Schlusssatz:

Die Bilder im Anhang zeigen die Realität. Das Verkehrs-
gutachten zeigt nur eine Momentaufnahme. Die geplan-
te Baumaßnahme ist in dieser Dimension für die beste-
hende Infrastruktur nicht geeignet. Es würde die Situati-
on noch verschlimmern. Hier sind Ärger, Stress und Un-
fälle vorprogrammiert.

Zudem wird hierdurch nahezu die gesamte Fläche versie-
gelt. Gerade dies sollte wegen des Klimawandels vermie-
den werden. Nachverdichtung ja, aber nicht in diesem 
Ausmaß. Dies ist nicht im Einklang mit der Natur, sowie 
den angrenzenden Anwohnern/ Kindergarten/ Diakonie/ 
Arztpraxis.

Anmerkung zur Verkehrsuntersuchung:

Da die Messung lt. Verkehrsuntersuchung durch pp Con-
sult GmbH an einem einzigen Tag (in der Urlaubszeit) 
stattfand kann hier überhaupt keine Aussage auf die 
restlichen 364 Tage getroff en werden. Die Parksituation 
ist an manchen Tagen (Kindergarten, Diakonie etc.) so ex-
trem, dass einzelne Anwohner nicht mehr aus Ihrer Ein-
fahrt fahren können. Hier musste auch schon polizeilich 
verwarnt werden. Die Waldstraße-Nordseite ist mit den 
Fahrzeugen von Anwohnern, Angestellten/ Besuchern 
des Kindergartens, Diakonie sowie der Arztpraxis bereits 
überlastet.

Wie ist die Regelung vor dem Kindergarten/ Diakonie/ 
Arzt? Sind diese Parkplätze nur für Besucher des Kinder-
gartens bzw. der Diakonie und Arztpraxis?

Oder können hier Bewohner bzw. Besucher des geplan-
ten Baugebietes parken? Wo sind die praxisnahen Park-
plätze in ausreichender Anzahl für Patienten der Arztpra-
xis vorgesehen? Heute wird vor der Arztpraxis immer 
wieder in 2. Reihe geparkt.

Sind Parkplätze für Besucher zu dem neuen Baugebiet 
auch eingeplant?

Wurde auch berücksichtigt, dass die Waldstraße (Ost- 
und Nordseite) rege als Schulweg der Grundschüler ge-
nutzt wird? (teilweise zu Fuß, teilw. mit Roller)

Entlang des gesamten geplanten Neubaus sind Kfz-Stell-
fl ächen die den Gehweg kreuzen. Auch die Ein- und Aus-
fahrt weiterer Stellplätze innerhalb des Grundstückes so-
wie die Tiefgarage kreuzen den Gehweg. Hier wird der 
Gehweg zur Fahrstraße gemacht. Es ist zu befürchten, 
dass es hier zu Kollisionen und Unfällen zwischen Schul-
kindern und rückwärts ausfahrenden Fahrzeugen kommt. 
(Besonders im Winter, wenn die Sicht durch Heckfenster 
von Eis oder Schnee begrenzt ist). Außerdem stehen bei 
Müllentsorgung sämtliche Tonnen/ Container auf dem 
Gehweg, somit sind die Schulkinder und Fußgänger ge-
zwungen, auf die Straße auszuweichen.
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Satzungsbeschluss (12:5):

Abschließend wird festgestellt, dass alle Einwände, An-
regungen und Empfehlungen eingehend geprüft und ab-
gewogen wurden. Es wurde ein dem Einzelfall gerecht 
werdender Interessenausgleich unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchgeführt. 
Die schutzwürdigen Interessen der Betroff enen wurden 
in einen gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes 
Verhältnis gebracht. 

Nach der Abwägung aller Einwendungen, unter Berück-
sichtigung aller Umstände, insbesondere aber auch der 
Abwägung

– einer ausreichenden Belichtung, Belüftung und Be-
sonnung,

– des baulichen Brandschutzes,

– der Durchgangs- und Durchfahrtsmöglichkeiten

– der Zugänglichkeit

– der Erschließung,

– der Nutzungsmöglichkeiten,

– des Immissionsschutzes,

– der ökonomischen Flächennutzung,

– des fl ächensparenden Bauens,

– der Baugestaltung,

– den Sozialabständen

wird der Bebauungsplan Nr. 47 „Wohnanlage Waldstra-
ße“ gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. 

TOP 07  Personalisierte Schwerbehinder-
tenparkplätze im Gemeinde-
gebiet

Eine Bürgerin hat einen Antrag auf einen personalisier-
ten Schwerbehindertenparkplatz gestellt, weshalb 
grundlegend geklärt werden sollte, ob solche Parkplätze 
im Einzelfall genehmigt oder generell nicht gestattet 
werden.

Schwerbehinderte Menschen können gem. § 45 Abs. 1b 
Nr. 2 StVO die Einrichtung eines personenbezogenen 
Parkplatzes in der Nähe der Wohnung und / oder der Ar-
beitsstätte beantragen. 

Voraussetzungen sind folgende:

– außergewöhnlicher Gehbehinderung, beidseitige 
Amelie (fehlende Gliedmaßen), Phokomelie (Fehlbil-
dung von Gliedmaßen) und / oder Blindheit 

– Parkplatz kann an der Stelle errichtet werden, der Ver-
kehr wird nicht gefährdet/behindert

– kein privater Stellplatz/Garage vorhanden bzw. diese 
sind nicht zumutbar 

Abwägung (12:5):

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Tiefgarage wurde nach den Vorgaben der „Verord-
nung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über 
die Zahl der notwendigen Stellplätze“ (Garagen- und 
Stellplatzverordnung – GaStellV)“ geplant und entspricht 
deren Bauvorschriften §§ 2–16). 

Eine Änderung der Planung ist daher nicht erforderlich. Die 
Annahme, dass die Garagen „anderweitig“ genutzt wer-
den, ist spekulativ. Im Übrigen ist auf das vorliegende Ver-
kehrsgutachten zu verweisen. Die Problematik hinsichtlich 
Müllabfuhr ist der Gemeinde bekannt. Teils unvernünftiges 
Verhalten der Verkehrsteilnehmer kann aber im Rahmen ei-
ner Bauleitplanung nicht geregelt werden.

Für den Inhalt der Verkehrsuntersuchung ist die pb Con-
sult GmbH verantwortlich.
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Beschluss (10:6):

Anträge auf personalisierte Schwerbehindertenparkplät-
ze werden generell abgelehnt, da das Ausmaß und damit 
die Auswirkung auf den öff entlichen Verkehrsraum nicht 
abzusehen sind.

TOP 08  Feststellung der 
Jahresrechnung 2018

1. BGM Kistner berichtet, dass der Prüfungsbericht zur 
Jahresrechnung 2018 in der nichtöff entlichen Gemein-
deratssitzung am 23.03.2023 TOP 15 zur Kenntnis ge-
nommen wurde. Der Beschluss über die Feststellung der 
Jahresrechnung 2018 kann daher erfolgen. Durch die 
Feststellung der Jahresrechnung ist formell die Tätigkeit 
des Rechnungsprüfungsausschusses abgeschlossen und 
die Jahresrechnung wird wie folgt endgültig festgesetzt:

... siehe Tabelle.

Einnahmenseite: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt

Soll-Einnahmen 13.649.775,80 EUR 3.228.343,96 EUR 16.878.119,76 EUR

./. Abgang alter 
Haushaltseinnahmereste 0,00 EUR 392.700,00 EUR 392.700,00 EUR

./. Abgang alter 
Kasseneinnahmereste 152.184,97 EUR 3.056,95 EUR 155.241,91 EUR

+ neue 
Haushaltseinnahmereste 0,00 EUR 392.700,00 EUR 392.700,00 EUR

Summe bereinigte 
Solleinnahmen: 13.497.590,83 EUR 2.832.587,02 EUR 16.330.177,85 EUR

Ausgabenseite:

Soll-Ausgaben *) 13.497,672,88 EUR 4.291,140,44 EUR 17.788.813,32 EUR

./. Abgang alter 
Haushaltsausgabereste 0,00 EUR 1.912.553,42 EUR 1.912.553,42 EUR

./. Abgang alter 
Kassenausgabereste 82,05 EUR 0,00 EUR 82,05 EUR

+ neue 
Haushaltsausgabereste die 
gebildet wurden 0,00 EUR 454.000,00 EUR 454.000,00 EUR

Summe bereinigte 
Sollausgaben 13.497.590,83 EUR 2.832.587,02 EUR 16.330,177,85 EUR

Etwaiger Unterschied:

bereinigte Solleinahmen

- bereinigte Sollausgaben 
(Fehlbetrag) 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Sobald sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die 
Person im Besitz eines Parkausweises für Behinderte ist, 
kann ein personalisierter Schwerbehindertenparkplatz 
genehmigt und umgesetzt werden.

Für die Umsetzung mit Markierung und Beschilderung ist 
mit Kosten in Höhe von ca. 200 EUR pro Parkplatz zu 
rechnen, welche entweder von der Gemeinde oder von 
der Person übernommen werden müssen.

Wird die beantragte Möglichkeit eröff net, können wir 
die Betroff enen unterstützen und ihren Alltag erleich-
tern. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass höchstwahrscheinlich viele vergleichbare Anträge 
erwartet werden können. Sollte nur ein Bruchteil der 
Bürgerinnen und Bürger, die einen Schwerbehinderten-
ausweis besitzen, jeweils einen personenbezogenen 
Stellplatz im öff entlichen Raum für sich reklamieren, 
dürfte eine deutliche Einschränkung des öff entlichen 
Raums bevorstehen. 

Im Gemeinderat wird die Problematik einer generellen 
Ablehnung von personalisierten Schwerbehinderten-
parkplätzen ausführlich diskutiert. 

➔
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Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wird 
hiermit öff entlich gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB bekannt 
gegeben. Die Planunterlagen werden in der Zeit vom 
10.08.2023 bis einschl. 14.09.2023 gem. § 3 Abs. 1 
BauGB öff entlich ausgelegt.

Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wird 
während der Auslegung informiert. 

Der aktuelle Vorentwurf des Bebauungsplanes ist auf 
der Homepage der Gemeinde Veitsbronn: 

http://vg-veitsbronn-seukendorf.de/veitsbronn (➔Unse-
re Gemeinde ➔ Bauen ➔ 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 24) veröff entlicht und kann dort eingesehen wer-
den.

Zusätzlich kann die Planung während der allgemeinen 
Parteiverkehrszeiten (Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr sowie Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr, darüber 
hinaus nach gesonderter telefonischer Vereinbarung, im 
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn, 
Bruckleite 7a, 90587 Veitsbronn, von jedermann einge-
sehen werden. 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen schriftlich, auch in elektronischer Form 
per e-mail an (stark@veitsbronn.de) oder mündlich zur 
Niederschrift in der Bauverwaltung, Bruckleite 7a, 90587 
Veitsbronn, vorgebracht werden. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. E Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) i. V mit § 3 BauGB und dem Bayer. 
Datenschutzgesetz (BayDSG). Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie 
keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 

Für Auskünfte stehen in der Bauverwaltung Herr Stark 
(Tel. 0911/75208-46) und Herr Wild (Tel. 0911/75208-32) 
zur Verfügung.

Marco Kistner
1.Bürgermeister

*) In den Sollausgaben ist eine Zuführung zum Vermö-
genshaushalt in Höhe von 1.482.003,31 EUR enthalten.

Beschluss (17:0):

Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung für das Rech-
nungsjahr 2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO fest. Die ange-
fallenen Haushaltsüberschreitungen werden, soweit die 
Genehmigung nicht schon durch frühere Beschlüsse er-
teilt worden ist, gemäß Art. 66 Abs. 1 GO nachträglich ge-
nehmigt.

TOP 08 A Entlastung der Verwaltung

1. BGM Kistner übergibt die Sitzungsleitung zu diesem 
TOP an den 2. BGM Ziegler. 2. BGM Ziegler erklärt, dass 
bei dem Beschluss zur Entlastung der Verwaltung der 1. 
BGM persönlich beteiligt ist und daher nicht mit beraten 
und abstimmen darf. 

Damit sind 16 Mitglieder des Gemeinderates anwesend 
und stimmberechtigt.

Beschluss (16:0):

Dem Bürgermeister und der Verwaltung wird für das 
Haushaltsjahr 2018 die Entlastung gemäß Art. 102 Abs. 3 
GO erteilt.

Infos zur Kinderbetreuung

Anmeldung im Kitaplatz-Pilot

Die Anmeldungen im Kitaplatz-Piloten sind immer für 
das laufende und das folgende Betreuungsjahr möglich. 

Das bedeutet, dass eine Anmeldung für das Betreuungs-
jahr 2024/2025 erst ab September 2023 möglich ist. 

Eine Registrierung ist dann grundsätzlich mit Benutzer-
name und Passwort möglich. 

Wir bitten dies zu beachten.

Vielen Dank! 

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 
„Einkaufsmarkt an der Seukendorfer Straße“ 

Der Gemeinderat Veitsbronn hat am 22.06.2023 die o. g. 
Änderung beschlossen. Von der 

Planung betroff en sind die Grundstücke Fl.Nr. 592/4, 
592/5 und 594/2 Gemarkung Veitsbronn. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes ist im nachstehenden 
Planausschnitt farblich dargestellt.
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Übungen der US-Streitkräfte 
im August 2023

Die US-Streitkräfte Deutschland haben über die Regie-
rung von Mittelfranken mitgeteilt, dass in der Zeit vom 
01.08.–31.08.2023 erneut Manöver-Übungen (auch 
Nachtübungen) durchgeführt werden. Als betroff ener 
Bereich wird auch die Gemeinde Veitsbronn genannt. 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtun-
gen der übenden Truppe fernzuhalten.

Versichertenberater der Deutschen 
Rentenversicherung Bund

Rat und Tat in Renten- und Versicherungsangelegenhei-
ten der gesetzlichen Rentenversicherung bietet Herr 
Jürgen Tauber am Donnerstag, den 17. August 2023 von 
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, nur mit 
Terminvereinbarung. Zur Terminvereinbarung und tele-
fonischen Beratung ist er unter Tel. 0911/75 40 210 er-
reichbar.

Sitzungsplanung der Gemeindegremien

(Planungsstand 13.7.2023):

Donnerstag, 14.9.2023 Bau- und Vergabeausschuss

Donnerstag, 21.9.2023  Ausschuss für Umwelt, Verkehr 
& Gemeindeentwicklung

Donnerstag, 28.9.2023 Gemeinderat

jeweils um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Veits-
bronn.

Die Bevölkerung ist hierzu herzlich eingeladen. 

Die Tagesordnung fi nden Sie eine Woche zuvor unter 
www.veitsbronn.de sowie in den gemeindlichen Schau-
kästen.

Hinweis für Bauherren und Architekten:

Bauanträge, die in der Sitzung des Bauausschusses am 
14.9.2023 behandelt werden sollen, sind mit zwei Wo-
chen Vorlauf einzureichen. 

Bitte beachten Sie, dass die meisten Bauanträge in digi-
taler Form direkt beim Landratsamt Fürth einzureichen 
sind! Erst von dort erfolgt eine digitale Weitergabe an 
die Gemeinde Veitsbronn zur Einholung der gemeindli-

chen Stellungnahme.

Veranstaltungen im August 2023

01.08.
09.00 Uhr

Seniorenbeirat
Seniorenfrühstück (Erntezeit)

Günter Weber
0911/75 68 995

04.08.
19.00 Uhr

Reservistenkameradschaft Veitsbronn 
Vorbereitungen für das Biwak im Schützenheim

Armin Hettler
0911/73 60 955

05.08.
16.00–19.00 Uhr

FabLab Landkreis Fürth e.V.
Open Lab – Kreatives Arbeiten für jeden

Jochen Vogl
0170/79 50 289

12.08.
09.00 Uhr

Obst- und Gartenbauverein Veitsbronn e.V. 
Sommerschnittkurs auf der Streuobstwiese

Uwe Körner
0157/720 015 19

18.–21.08. Kirchweih Veitsbronn Gemeinde 
Veitsbronn
0911/75208-23

20.08.
10.30 Uhr

Ev. Kirche
Kirchweihgottesdienst mit Abendmahl

Ev. Kirche
0911/9779 4030

25. – 27.08. Reservistenkameradschaft Veitsbronn 
Ausbildungsbiwak mit Kameraden aus Förrenbach 
in Förrenbach/Happurger Stausee

Armin Hettler
0911/73 60 955

31.08. VHS
VHS Programmhefte Herbst-, Wintersemester 2023/2024
Anmeldebeginn 8 Uhr

VHS Veitsbronn
0911/75 208-42
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Unter den  geladenen Ehrengästen waren   1. und 2. Bür-
germeister Kistner und Ziegler, die  Herren Bischoff   und 
Synak und Redlingshöfer.

Wir hatten einige Gäste aus dem Pfl egeheim „Phönix“ , 
die sich unter all den anderen Gäste gemischt hatten. So 
kamen die rüstigen Seniorinnen und Senioren mit Men-
schen mit Beeinträchtigungen in Kontakt und alle hatten 
gemeinsam einen Riesenspaß. Eine gelungene Inklusion 
– so einfach kann es sein.

Trotz großer Hitze kamen ca. 100 Leute und hatten unter 
den vielen Sonnenschirmen, dem Blätterdach des gro-
ßen Baumes  und dem leichten Westwindchen angeneh-
me Stunden.

Sie wurden von den SB-Damen mit  sommerlichen Erd-
beer-, Beeren-, Käse- und Streuselkuchen (wieder von 
Frau Lämmermann aus Hiltmannsdorf ) bedient und rat-
zeputz waren alle Bleche leer.

Hinterher gingen noch 100 Bratwurstsemmeln (Brat-
würste vom Bauernhof John in Veitsbronn) weg, so dass 
die Männer am Grill ganz schön ins Schwitzen kamen.

Die Geschirr-Berge duften diesmal ungespült der Zenn-
grundhalle übergeben werden. Danke an Martin Alb-
recht für seinen Einsatz, der eine große Hilfe bedeutete.

Das Sommerfest hat allen sichtlich Freude bereitet. Hin-
terher durften sich die SB-Mitglieder beruhigt und zufrie-
den zurücklehnen und ein letztes Bierchen genehmigen.

Für unser nächstes Frühstück am Dienstag, 1. August 
2023  unter dem Motto „Erntezeit“ sind noch wenige 
Plätze frei.

Rühren Sie sich einfach kurzfristig bei Gitta Stelkens – 
Tel. 0911/7540445 oder 0160/99570118

Nochmal alle Termine in Kurzform zum Eintragen 
in Ihrem Kalender!

Seniorenfrühstück (Erntezeit) 
am Dienstag, 1. August 2023 um 9.00 Uhr

Seniorenfrühstück (Herbst)  
am Dienstag, 5. September 2023 um 9.00 Uhr

Ausfl ug nach Prichsenstadt, 
am Mittwoch, 25. Oktober 2023 Start 9.00 Uhr

Seniorenfrühstück (Martini) 
am Dienstag, 7. November 2023 um 9.00 Uhr

Ü-60-Party 
für Samstag, 18. November 2023 geplant 

Senioren-Nachmittag, 
Freitag, 24. November 2023 um 14.00 Uhr 
Zenngrundhalle

Seniorenfrühstück (Weihnachten) 
am Dienstag, 5. Dezember 2023 um 9.00 Uhr

Brigitte Stelkens – Günter Weber

Mitteilungen des 
Seniorenbeirates

Monat August 2023

Schön wars, unser diesjähriges Sommerfest im Garten 
des ehem. kath. Pfarramts am Freitag, 7.7.2023.

Die fl eissigen Helfer hatten bei den Vorbereitungen or-
dentlich zu tun.

Die Gartenmöbel waren dankenswerterweise vom  der 
katholischen Kirchengemeinde geliehen, so war der 
Transportweg nicht weit.

Jugendliche vom Jugendtreff  schleppten die Biertisch-
garnituren, bauten sie auf  und halfen beim Abbau. Be-
sonderer Dank an sie und an Igor Ninic!

Die fl eissigen Frauen des SB unter Anleitung  ihres 
„Häuptlings“ Günter sorgten für Essen, Trinken, Kuchen 
und Kaff ee und Cocktails, für die bunte Deko. Am Grill 
standen  zwei „dazugeladene“  handfeste Männer.

Gleich am Eingang gabs zur Einstimmung für alle Gäste 
alkoholfreie Cocktails aus Limone und Minze (gesponsert 
und zubereitet vom Büro für Altersfragen, Angelika Blei-
cher); genau richtig für das sommerliche Wetter.

Die Musik unter dem Pavillon kam von Christian Schmidt,
bekannt bewährt und wie immer abwechslungsreich und 
mitreisend.

Sketche von Karl Valentin trugen Agnes Batari und Gitta 
Stelkens vor.
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Kirchliche Nachrichten
Katholische Kirche 
Heilig Geist Veitsbronn

Freitag, 04.08.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Sonntag, 06.08.2023 – Verklärung des Herrn

VEKirche 10.30 Uhr Gottesdienst  

Freitag, 11.08.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Sonntag, 13.08.2023 – 19. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 15.08.2023 –  Mariä Aufnahme in den 
Himmel

VEKirche 17.00 Uhr Gebetsstunde  

VEKirche 18.00 Uhr Hl. Messe  

Freitag, 18.08.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Sonntag, 20.08.2023 – 20. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe  

Freitag, 25.08.2023

VEKirche 08.30 Uhr Rosenkranz  

VEKirche 09.00 Uhr Hl. Messe  

Sonntag, 27.08.2023 – 21. Sonntag im Jahreskreis

VEKirche 10.30 Uhr Hl. Messe  

Seniorenbeirat Veitsbronn

Senioren-Wanderung
Wann: Donnerstag, 24.08.2023 
Treffpunkt: 10.00 Uhr, Rathaus Veitsbronn
Wanderziel: Puschendorf
Wanderführer: Robert Dippold
Telefon: 755047

Wer kommt darf mit!

Die Wanderung wird mit Unterstützung des VdK durchgeführt.
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Bücherei

Sommerferien-Leseclub 2023 
der Gemeindebücherei Veitsbronn

Der Sommerferien-Leseclub ist ein attraktives Ferienpro-
gramm für Schüler aller Schularten von der 1. Bis zur 8. 
Klasse.

Die Kinder, die am Sommerferien-Leseclubprojekt der 
Gemeindebücherei teilnehmen, können spannende, 
neue und speziell für die Aktion gekennzeichnete  Bü-
cher kostenlos und unkompliziert  während der Ferien-
zeit ausleihen. Als Belohnung für ihr Lese-Engagement 
erhalten alle Club-Mitglieder eine Urkunde, wenn sie 
mindestens drei der ausgewählten Bücher gelesen und 
anschließend mit einer Bewertungskarte (Inhaltsanga-
be)  beurteilt haben. Außerdem nimmt jede Bewertungs-
karte bei der Abschlussveranstaltung an einer Verlosung 
teil.

Anmeldung nur in der Bücherei 

Unsere Öff nungszeiten: 

Montag     14.00 Uhr–18.00 Uhr

Dienstag  14.00 Uhr–18.00 Uhr

Mittwoch 10.00 Uhr–13.00 Uhr

Donnerstag 15.00 Uhr–19.00 Uhr

Späteste Abgabe der Bewertungskarten ist

Montag , der 11. September 2023 während der Bücherei 
– Öff nungszeiten, bis 16.00 Uhr!

Abschlussveranstaltung mit Verlosung 

Donnerstag den 14. September 2023 um 18.00 Uhr  in 
der Gemeindebücherei Veitsbronn

Wanderausstellung „Comics, Mangas, 
Graffi  ti, StreetArt“ 

Bücher & Medien für Kinder und Jugendliche in der 
Gemeindebücherei Veitsbronn:

19. September bis 31. Oktober 2023

Wort und Bild sind wichtige Bestandteile der Kommuni-
kation und Ausdrucksformen der Menschen und bedin-
gen sich gegenseitig. Dabei gibt es vielfältige Kombinati-
onen und Varianten. Sehr angesagte und junge Formen 
sind Mangas und Comics sowie Street Art und Graffi  ti, 
die im Mittelpunkt unserer Ausstellung stehen. 

Das Lesen von Comics und Mangas macht Laune, des-
halb sind sie inzwischen auch in fast allen Bibliotheken zu 
fi nden und werden gerne ausgeliehen. Geschichten 
selbst erfi nden macht noch viel mehr Spaß. Zeichne und 
Schreibe deinen eigenen Comic – wie es geht, lernst du 
mittels der Medien Schritt für Schritt. 

Die wichtigsten Grundregeln, Tipps und Tricks, die man 
beim Zeichnen von Figuren und Manga-Charakteren be-
achten sollte. Hier gibt es keine trockenen Lehrbücher, 
sondern witzige Storys und nebenbei erfährst du das Ge-
heimnis, wie man den Figuren Leben einhaucht. In Co-
mics wird mit Bildern und häufi g auch mit Text eine Ge-
schichte erzählt. Du kannst also Figuren erfi nden und dir 
tolle Geschichten ausdenken und Dialoge schreiben. 
Lautmalerei und Soundeff ekte sollten dabei auch nicht 
fehlen. Unsere Ausstellung steckt voller Ideen für eigene 
Geschichten von Abenteuer, Superhelden bis zum lusti-
gen Tiercomic.

www.veitsbronn.de
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Bürgerbusverein 
Veitsbronn e.V. 

„Bürger fahren Bürger“

August 2023

Sehr geehrte Fahrgäste, die Informationen zum Bürger-
bus wieder in Kurzform.

� Fahrten bitte möglichst frühzeitig während der 
Fahrtzeiten (s.u.) anmelden:

� Festnetz: 0911 - 75208 889

� Mobil: 0157 - 7069 3806

� „Spontanfahrten“, d.h. Anmeldungen am gleichen 
Tag sind prinzipiell möglich, können aber nur ange-
nommen werden, wenn das Zeitfenster noch frei ist.

� Bitte schon ein paar Minuten VOR der Abholzeit am 
Abholort bereitstehen. 

� Rollstuhlfahrten: die Fahrer*innen sind ausschließ-
lich für das Einladen, den Transport und das Ausla-
den zuständig. Eine weitergehende Hilfe ist nicht 
möglich.

Zwischen Redaktionsschluss und Erscheinungstermin 
vom Gemeindebrief liegen ca. 14 Tage. Informieren Sie 
sich deswegen bitte auch auf unserer Homepage, bei Fa-
cebook oder bei der Vorstandschaft (siehe unter „Aktuel-
le Informationen“) über eventuelle Änderungen. 

Fahrzeiten im August 2023 (nur werktags)

� Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8–17 Uhr

� Mittwoch, 8–12.30 Uhr

Aktuelle Informationen ...

... gibt es auf unserer Homepage unter www.abs-veits-
bronn.de oder bei Facebook unter „Bürgerbusverein 
Veitsbronn“ sowie bei der Vorstandschaft des Bürger-
busvereins:

� Cornelia Renninger, 
Tel. 21011 315 bzw. renningersclan@t-online.de 

� Michael Rodich, 
Tel. 754 457 bzw. michael.rodich@t-online.de 

Dringend Fahrer gesucht

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und fahren 
gerne Auto. Wir suchen Fahrer 14-tägig oder wöchentlich 
für jeweils eine Schicht. Bitte melden Sie sich bei uns, wir 
und unsere Mitbürger würden sich sehr freuen.

Für den Bürgerbusverein e.V.
Cornelia Renninger

Vereine

Einladung zum 
Seniorennachmittag der 
AWO Veitsbronn

am Samstag den 19.August 
2023 im „Hasenheim“

Schillerstr.17, Veitsbronn

Die Feier beginnt um 16.00 Uhr

Liebe Freundinnen, liebe Freun-
de der Arbeiterwohlfahrt, wir 
wollen euch auch heuer anläss-
lich der Veitsbronner Kirchweih, 
zum Senioren Nachmittag Einla-
den.

Sie sind zu dieser Veranstaltung 
herzlich eingeladen.

Wir würden uns über Ihre Teil-
nahme freuen.

Jeder Gast erhält 2 Bratwürste 
mit Kraut.

Mit freundlichen Grüßen
Jörg Lehnberger
1.Vorsitzender
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Partnerschaft,

bald ist es wieder so weit: zum 8. Mal 
seit Beginn unserer Partnerschaft er-
warten wir Besuch aus Sovicille.

Die Planungen für den Besuch sind im Wesentlichen ab-
geschlossen. Nach vier Jahren Pause wollen wir unseren 
Freunden wieder ein abwechslungsreiches Programm 
bieten. 

Neben dem Besuch der Veitsbronner Kärwa stehen Be-
sichtigungen von Ansbach und Nürnberg, hier insbeson-
dere die Besichtigung des Historischen Rathaussaals, auf 
dem Programm. Auf Wunsch unserer italienischen Freun-
de gibt es diesmal auch wieder eine kleine Bierkellerwan-
derung von Stiebarlimbach über Hallerndorf zum Kreuz-
berg. 

Daneben werden die Biogasanlage neben Raindorf und 
der Bio-Bauernhof „Rosa Kuh“ in Untermichelbach be-
sucht.

Der PVSV lädt auch diesmal wieder zum traditionellen 
Partnerschaftsabend ein.

Damit diese Tage für unsere Sovicillini unvergessen blei-
ben, sind wir natürlich alle gefordert, unseren Freunden 
den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Es wäre schön, wenn viele von uns an den angebotenen 
Veranstaltungen teilnehmen würden.

Damit Sie für die Besuchstage gut planen können, beach-
ten Sie bitte das neben stehende Programm.

1.  Besuch aus Sovicille vom Donnerstag, 17.08.2023 
bis Dienstag, 22.08.2023

Sie alle sind eingeladen, an allen Programmpunkten teil-
zunehmen.

Ganz ohne Planung sind solche Veranstaltungen natür-
lich nicht durchzuführen. 

Bitte beachten Sie daher Folgendes:

� Kosten

  Die Kosten pro Person für die Abendessen bzw. die 
Mittagessen werden anhand des Gesamtpreises der 
jeweiligen Veranstaltung und der Teilnehmer pauschal 
ermittelt. Der von Ihnen zu zahlende Betrag wird Ih-
nen nach dem Besuch per E-Mail vom Verein mitge-
teilt.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Anmeldung zu einer Ver-
anstaltung auch den vollen Preis zahlen müssen, wenn 
Sie kurzfristig nicht teilnehmen können.

  Die Gaststätten stellen entsprechend der gemeldeten 
Teilnehmeranzahl die Essen bereit und berechnen die 
Gesamtkosten, die bezahlt werden müssen, auch wenn 
weniger Personen teilnehmen. 

Der Partnerschaftsabend ist für PVSV Mitglieder frei.

� Ausfl üge

  Wenn Sie an einem Ausfl ug teilnehmen, sind Fahrgele-
genheiten selbst zu organisieren. Eine Kostenüber-
nahme durch den PVSV erfolgt nicht.

  Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie dem beiliegenden 
Programm.

 Treff punkt ist das Rathaus Veitsbronn.

� Anmeldung Abendessen und Ausfl üge

  Für die Teilnahme an den Abendessen, den Ausfl ügen 
und dem Partnerschaftsabend in Retzelfembach mel-
den Sie sich bitte an bis Freitag, 28.07.2023, 

 Günther Hofer, 
 Telefon: 09101/9035613, 
 Handy: 0151/61314877, 
 E-Mail: g.hofer@agentur-completo.de

2. Helfer gesucht für Sonntag, 20.08.2023 ab 16 Uhr

Zur Vorbereitung des Partnerschaftsabends im Feuer-
wehrhaus Retzelfembach benötigen wir noch Helfer. Au-
ßerdem bitten wir um Info, wer sich bereit erklärt, diver-
se Nachspeisen (Dolci) etc. für den Abend beizusteuern.

Wenn Sie Zeit und Lust haben, melden Sie sich bitte bei 
Günther Hofer.  

Die Vorstandschaft
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Datum Uhrzeit Anlass Ort Kosten

Donnerstag 17.08.2023 20.00 Abendessen Begrüßung / Gasthof "Zur Schmiede" Rossendorf 20,00 €                         

Freitag 18.08.2023 09:30 Abfahrt nach Ansbach

11.00 - 12.30 Stadt-Führung Ansbach 3,00 €                           

13.00 - 14.30 Mittagessen Ansbach 25,00 €                         

15.00 Rückfahrt
16.00 Führung Rosa Kuh (BIO-Bauernhof) 5,00 €                           

17.15 Quartiere
19.00 Bierfass ausgraben/Standkonzert Kirchweih

20.00 Abendessen Festzelt

Samstag 19.08.2023 10.00 Abfahrt nach Buttenheim

11.00 Führung Levi-Strauß Museum / Buttenheim

13.00- 15.00 Mittagessen Stiebarlimbach 25,00 €                         

15.00 Bierkellerwanderung Wanderung nach Hallerndorf                       Bier /  
Kaffee und Küchle

17.00 Bierkellerwanderung Wanderung auf den Kreuzberg

18.00 Abendessen auf dem Kreuzberg 20,00 €                         

ca.  20.30 Rückfahrt in die Quartiere eventuell, wer will, noch auf Kirchweih

Sonntag 20.08.2023 9.00 Abfahrt nach Veitsbronn
9.30 - 10.15 Führung Kath. Kirche Veitsbronn

11:00 Empfang im Rathaus RATHAUS

12.00 Mittagessen Foyer-Rathaus

14:00 Kirchweihzug die ital. Gäste nehmen am Umzug teil

17:00 Betzn austanzen
danach in die Quartiere

20.00 Partnerschaftsabend Grillfest Zenngrundhalle Veitsbronn 32,00 €

Ochsenschlegel mit Klößen und div. Salaten Für PVSV Mitglieder frei

Montag 21.08.2023 9:00 Abfahrt

9.30 - 10.45 Führung Biogas-Anlage / INFRA

12.30 - 14.00 Mittagessen Nürnberg / Bratwurst Röslein 30,00 €                         

14.30 - 15.30 Führung Historischer Rathaussaal Nürnberg

15.30 - 16.30 Führung Hauptmarkt, Schöner Brunnen, Frauenkirche 

17.00 Rückfahrt in die Quartiere
19.30 Abschiedsabend Abschiedsabend / Gasthof Popp Hüttendorf 25,00 €                         

22.30 Abschlussfeuerwerk Kirchweih-Platz

Dienstag 22.08.2017 9:00 Verabschiedung Rathaus

 unserer Gäste
und Rückreise

Besuchs- u. Veranstaltungsplan

anlässlich des Besuches der Delegation unserer Partnergemeinde Sovicille 
vom 17.–22. August 2023
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Achtung Änderung Ausgabezeiten
Ausgabetag: Donnerstag

Ausgabezeit 1 15.30 Uhr–16.30 Uhr
Ausgabezeit 2 16.30 Uhr–17.00 Uhr

Näheres jederzeit während unserer Öff nungszeiten, 
dann auch telefonisch bei Herrn Lehnberger unter 
0151/27671069

Unsere Bankverbindung

Sparkasse Fürth
IBAN DE07 7625 0000 0040 5656 08

Spenden jederzeit herzlich Willkommen.

Obst- und Gartenbauverein 
Veitsbronn e. V.

Liebe Gartenfreundinnen 
und Gartenfreunde!

Wir  laden Sie recht herzlich zu unserem Sommerschnitt-
kurs am Samstag, 12.08.2023 um 9.00 Uhr ein.

Der Kurs fi ndet auf unserer Streuobstwiese in der Ober-
michelbacher Straße – links unterhalb des Sportzent-
rums – statt. Für die praktischen Übungen bitten wir Sie, 
Schneidwerkzeug (soweit vorhanden) mitzubringen. 

Unsere Fachleute zeigen Ihnen, wie der Sommerschnitt 
durchzuführen ist. Nach dem Kurs sollen die Teilnehmer 
in der Lage sein,  ihre Bäume selbst zu schneiden.

Wir freuen uns, wenn Sie zu unserem kostenlosen Kurs in 
die Streuobstwiese kommen. Sollte es jedoch ununter-
brochen regnen, kann der Kurs leider nicht stattfi nden.

Achtung: Die Mostsaison beginnt am 1. Wochenende 
im September 2023. 

Einen Mosttermin können Sie ab 30.08.2023  an jedem 
Mittwoch zwischen 17.00 und 19.00 Uhr  bei Herrn Rie-
ger unter Tel. 01520 3604544  vereinbaren.

Gartentipp: Wenn Sie Probleme mit Obstfl iegen haben, 
legen Sie eine paar „echte“ Weinkorken zwischen das 
Obst und die Obstfl iegen verziehen sich!  

Ihre Vorstandschaft 

Eisschwimmen Veitsbronn
Team vEItSbad e.V.

Trainingsangebot 

Immer sonntags, 10.30 Uhr im Veitsbad Kalt-/Eis-Wasser 
Trainingsangebot – Neulinge bitte vorher um Rückspra-
che bei Frau Becher unter 0175 / 105 76 32.

Jugendorganisation 
BUND Naturschutz

Die Kindergruppe „Lehmspatzen“ Veitsbronn der Ju-
gendorganisation Bund Naturschutz Fürth-Land triff t 
sich 14-tägig in geraden Kalenderwochen am Freitag um 
15 Uhr.

SPD Ortsverein
Veitsbronn-Siegelsdorf

Am 2.8.2023 SPD-Stammtisch um 19.00 Uhr.

Am 17.9.2023 von 11.00 bis 15.00 Uhr veranstaltet der 
SPD-Ortsverein Veitsbronn ein Karpfenfest mit Karpfen 
der Saison, Schnitzel, Bratwürsten und Kaff ee und Ku-
chen auf dem Gelände Ammon in der Seukendorfer Stra-
ße 6. Auch für Getränke wird bestens gesorgt.
Sie können sich schon jetzt unter der Rufnummer 0151 
27671069 bei Jörg Lehnberger einen Karpfen vormerken 
lassen.

Der Ortsvereinsvorsitzende Helmut Keim

Veitsbronner Tafel e.V.

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

wir freuen uns über jeden Kunden, der das Tafelangebot 
in Anspruch nimmt.

2 Gruppen und 2 Ausgabezeiten im wöchentlichen Wechsel.

Gruppe 1 Ausgabeausweis Nr. 1–50
Gruppe 2 Ausgabeausweis ab Nr. 51
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